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Diese Kurzbeschreibung vermittelt dem Leser einen Überblick über 
die berufliche Bildung in Deutschland und geht dabei auch auf 
rezente Entwicklungen und aktuelle Herausforderungen ein. 
Lernen am Arbeitsplatz hat im deutschen Bildungswesen Tradition 
und bildet einen festen Bestandteil der meisten sekundaren und 
tertiären Berufsbildungsgänge. Die Absolventen finden zumeist 
schnell einen Arbeitsplatz. 
Dennoch hat die Berufsbildung in der Sekundarstufe II aufgrund des 
demografische Wandels und der Attraktivität der akademischen 
Bildung an Anziehungskraft verloren. Um hier Abhilfe zu scha�en, 
betonen die neuen Bezeichnungen Bachelor Professional und Master 
Professional deren Gleichwertigkeit mit akademischen Studienab-
schlüssen.
Aktuelle Veränderungen wie die Wende zur digitalen und grünen 
Wirtschaft und insbesondere der Digitalisierungsschub in Reaktion 
auf die Covid-19-Pandemie, betre�en auch die Berufsbildung. Sie 
verlangen politische Antworten. Gerade die berufliche Weiterbildung 
gewinnt zur Zeit an Bedeutung, wie auch im Qualifizierungschancen-
gesetz deutlich wird. Dieses sieht vor, dass alle Arbeitnehmer, die 
vom Strukturwandel betro�en sind oder eine Ausbildung in einem 
Beruf suchen, in dem Arbeitskräftemangel besteht, Zugang zu 
Weiterbildungsoptionen bekommen. Die Nationalen Kompetenz-
strategie (2019) sieht die berufliche Weiterbildung im Rahmen des 
lebenslangen Lernens ausdrücklich als Teil der deutschen Ausbil-
dungskultur.
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Vorwort

Der deutsche EU-Ratsvorsitz findet in der zweiten Jahreshälfte 2020 statt und 
hat das übergeordnete Ziel, Europa weiter zu stärken, damit es die aktuellen 
Herausforderungen meistern kann. Das deutsche Bildungsministerium wird 
sich in die Diskussion zur künftigen europäischen Bildungs-, Forschungs- und  
Innovationspolitik einbringen und mit dafür sorgen, dass wir gemeinsam die der-
zeitige Covid-19-Pandemie überwinden, den Klimawandel bekämpfen und die 
Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung aufgreifen können. Diese 
dynamischen Transformationsprozesse wirken sich wiederum auf das deutsche 
Berufsbildungssystem aus und erfordern angemessene politische Reaktionen.

Arbeitsbasiertes Lernen bildet seit jeher eine wichtige Komponente des 
deutschen Bildungssystems, und das betriebliche Lernen spielt in den meisten 
Berufsbildungsprogrammen der Sekundarstufe und der Tertiärstufe eine wichti-
ge Rolle. Das duale Berufsbildungssystem ist ein attraktives Modell des struktu-
rierten Übergangs von der Schule ins Berufsleben, und die Beschäftigungsquote 
der Berufsbildungsabsolventen ist hoch. Das System ist auch für zahlreiche Ler-
nende mit Hochschulzugangsberechtigung attraktiv. Dennoch hat die berufliche 
Bildung der Sekundarstufe II in den letzten Jahren insgesamt an Attraktivität 
verloren und Lernende entscheiden sich tendenziell eher für ein Hochschulstu-
dium. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, gibt es Strategien, Initiativen 
und Anreize, die sich an Lernende und Ausbildungsanbieter richten. Die 2020 
verabschiedete Novelle des Berufsbildungsgesetzes fördert die höherqualifizie-
rende Berufsbildung einerseits durch die Betonung ihrer Gleichwertigkeit mit der 
akademischen Bildung dank neuer Bezeichnungen wie Bachelor Professional 
und Master Professional, und andererseits durch die Überarbeitung eines wich-
tigen Finanzierungsinstruments für höhere berufliche Qualifikationen, der Fort-
bildungsordnungen.

Unternehmen kommen für den betrieblichen Teil der Ausbildung auf und 
spielen somit eine wichtige Rolle im dualen System. Eine Reihe öffentlicher 
Maßnahmen und Initiativen unterstützen sie, wobei sich die meisten an kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) richten; 2018 waren 99 % der Unternehmen, 
die rund 90 % aller Ausbildungsplätze stellten, KMU.

Die Bedeutung des Lernens als kontinuierlicher Prozess, der es den Men-
schen erlaubt, ein Leben lang mit dem sich wandelnden Qualifikationsbedarf 
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am Arbeitsmarkt Schritt zu halten, wird im Qualifizierungschancengesetz (2019) 
ausdrücklich betont. Mit diesem Gesetz wird das Recht von Arbeitnehmern auf 
Weiterbildungsförderung eingeführt, wenn sie von Strukturwandel betroffen 
sind oder eine Weiterbildung für den Zugang zu einem Beruf anstreben, in dem  
Arbeitskräftemangel herrscht.

In Deutschland gibt es noch immer eine Vielzahl potenzieller Lernender; 
Menschen mit Migrationshintergrund sind in dieser Gruppe überdurchschnittlich 
vertreten. Es gibt etliche Programme, die den Übergang zur beruflichen Aus- 
und Weiterbildung erleichtern und einen erfolgreichen Abschluss gewährleisten. 
Die Initiative Allianz für Aus- und Weiterbildung hat sich dazu verpflichtet, allen 
Interessierten eine Berufsbildungsperspektive zu eröffnen.

Diese Kurzbeschreibung, die in Zusammenarbeit mit dem nationalen  
ReferNet-Partner des Cedefop erstellt wurde, soll einen Einblick in das deutsche 
Berufsbildungssystem mit seinen Stärken und Schwächen bieten. Wir hoffen, 
dass die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen als Inspirations-
quelle für politische Entscheidungsträger, Forscher, Berufsbildungsanbieter und 
andere Leser in ganz Europa und darüber hinaus nützlich sein werden.

Jürgen Siebel    Loukas Zahilas
Exekutivdirektor    Leiter der Abteilung
      Berufsbildungssysteme
      und  einrichtungen
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(1)  Eurostat, tps00001 [extrahiert am 22.1.2020].
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per-capita/ [aufgerufen am 19.8.2020].
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KAPITEL 1. 

Externe Einflüsse auf die Berufsbildung

1.1. Demografie
Die Bevölkerung Deutschlands belief sich am 1. Januar 2019 auf 83 019 213 
Personen. Die Bevölkerungszahl ging von 2008 bis 2011 stetig zurück (von  
82 217 837 auf 80 222 065) (3), stieg dann aber wieder aufgrund von Migrations-
überschüssen (Wanderungssaldo 2015: +1,1 Mio.).

Wie in vielen anderen Ländern der Europäischen Union (EU) altert die Be-
völkerung, und dieser Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen. 2019 waren 
13,6 % der Bevölkerung jünger als 20 Jahre, 64,9 % zwischen 20 und 64 Jahren 
und 21,5 % 65 Jahre alt oder älter (Abbildung 1). Das Statistische Bundesamt 
geht davon aus, dass bis 2060 fast jeder Dritte (28,4 %) mindestens 65 Jahre 
alt sein wird, während die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter (20-65 
Jahre) um 7,7 Prozentpunkte auf 57,2 % (gegenüber 2019) sinken wird. Der 
Altersquotient dürfte bis 2060 stetig auf 50 % ansteigen, was einem Anstieg um 
17 Prozentpunkte gegenüber 2019 entspricht. Diese Entwicklung wirkt sich auf 
das System der beruflichen Aus- und Weiterbildung (4) aus, z. B. in Form einer 
sinkenden Zahl von Auszubildenden und einer höheren Nachfrage nach Lernen-
den in den Bereichen Pflege und Gesundheit (Abschnitte 4.1 und 4.5).

Ende 2018 lebten fast 11 Millionen Ausländer in Deutschland, von denen die 
meisten aus der Türkei (1,48 Millionen), Polen (860 000) und Syrien (746 000) 
kommen. (5) Ausländer gehören zur Gruppe der Menschen mit Migrationshin-
tergrund, die im Jahr 2018 25,5 % der Gesamtbevölkerung, also 4,5 Prozent-
punkte mehr als im Jahr 2015, ausmachte. (6) Ende 2018 lebten 1,06 Millionen 
Flüchtlinge in Deutschland (UNHCR, 2018). Der Höchststand der Asylanträge 
war 2016 mit insgesamt 745 155 Anträgen zu verzeichnen; bis 2018 ging diese 
Zahl auf 184 180 Anträge zurück (Europäische Kommission, 2018b). Menschen 
mit Migrationshintergrund (einschließlich Flüchtlingen) sind im Durchschnitt viel 

(3) Eurostat, tps00001 [extrahiert am 22.1.2020].
(4) Der Begriff der beruflichen Aus- und Weiterbildung wird in diesem Bericht im Einklang mit der 

gängigen Praxis auf europäischer Ebene verwendet. In nationalen Informationen über die 
berufliche Aus- und Weiterbildung, die sich an ein nicht deutsches Publikum richten, wird der 
Begriff „Berufsbildung“ als Bezeichnung einer umfassenden beruflichen Qualifikation eines 
Absolventen verwendet, die ihm die Ausübung eines bestimmten Berufs ermöglicht. In Deutschland 
besteht ein breiter Konsens darüber, dass diese Art der Ausbildung über den fachlichen Inhalt 
hinaus auch eine wichtige Dimension der allgemeinen Bildung umfasst.

(5) Statista: https://de.statista.com/themen/4727/migration-und-integration/
(6) Die Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund umfasst alle Personen, die nach 1949 in das 

Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland eingewandert sind, sowie alle in Deutschland 
geborenen Ausländer und alle in Deutschland geborenen Personen, die mindestens einen Elternteil 
haben, der in das Land eingewandert ist oder als Ausländer in Deutschland geboren wurde. Diese 
Definition umfasst in der Regel Einwanderer der ersten bis dritten Generation.  
https://mediendienst-integration.de/artikel/wer-hat-einen-migrationshintergrund.html

https://mediendienst-integration.de/artikel/wer-hat-einen-migrationshintergrund.html
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jünger als Menschen ohne Migrationshintergrund (Durchschnittsalter von 35,5 
gegenüber 47,4 Jahren) (7), was sich positiv auf den Altenquotienten auswirkt. 
2018 waren etwa 33,7 % der Menschen mit Migrationshintergrund zwischen 
15 und 19 Jahren alt, was spezifische Maßnahmen erfordert, um diese jun-
gen Menschen für eine berufliche Aus- und Weiterbildung zu gewinnen (Ab-
schnitt 4.2.1.2).

Abbildung 1. Bevölkerungsprognose und Altersquotient in  
 Deutschland

Quelle: Eurostat, proj_19ndbi [extrahiert am 7.5.2020].

1.2. Wirtschafts- und Arbeitsmarktindikatoren
Die deutsche Wiedervereinigung (1990), die Einführung des Euro (2002) und 
der verstärkte internationale Wettbewerb haben sich allesamt auf die deutsche 
Wirtschaft und den deutschen Arbeitsmarkt ausgewirkt. Die weltweite Finanz-
krise von 2008 hatte im Jahr 2009 einen enormen Rückgang der deutschen 
Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von -5,7 % zur Folge. 2010 
kletterte sie jedoch wieder auf 4,2 %, den höchsten Stand seit der Wiederver-

(7) Statistisches Bundesamt, Destatis. Migration und Integration: Bevölkerung in Privathaushalten 
nach Migrationshintergrund und Altergruppen. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-
Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/migrationshintergrund-alter.html

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/mi
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/mi


15
KAPITEL 1. 

Externe Einflüsse auf die Berufsbildung

einigung, um erst 2019 erneut auf 0,6 % zurückzufallen. (8) Nach wie vor besteht 
bezüglich der Wirtschaftskraft eine erhebliche Diskrepanz zwischen West- und 
Ostdeutschland sowie zwischen dem Süden und dem Norden des Landes, was 
die finanzielle Situation der Bundesländer und ihre Bildungshaushalte beein-
flusst (Abschnitt 2.4.2).

Die Arbeitsmarktsituation hat sich in den letzten Jahren für alle Altersgrup-
pen und für alle Qualifikationsniveaus verbessert. 2019 lag die Arbeitslosen-
quote bei 3,2 % (EU-27 6,7 %) (9), was für das wiedervereinigte Deutschland 
die niedrigste jemals gemessene ist. Dieser positive Trend spiegelt sich in allen 
Bildungsstufen und Altersgruppen wider. Personen mit niedrigem Qualifikations- 
niveau (internationale Standardklassifikation für das Bildungswesen (ISCED 0-2) 
sind jedoch am stärksten von Arbeitslosigkeit bedroht. 2019 lag die Arbeitslo-
senquote bei gering qualifizierten jungen Menschen (im Alter von 15 bis 24 Jah-
ren) bei 8,9 %, während nur 3,9 % der jungen Menschen mit einer Qualifikation 
auf ISCED-Stufe 3-4 und nur 2,6 % der jungen Menschen mit einer Qualifikation 
auf ISCED-Stufe 5-8 arbeitslos waren. Für alle Altersgruppen gilt: Je höher die  
Qualifikation ist, desto geringer ist das Risiko der Arbeitslosigkeit. Für jüngere 
Menschen (15 bis 24 Jahre) ist in den letzten Jahren das Risiko der Arbeitslosig-
keit geringfügig höher als für die 25- bis 64-Jährigen, die die gleiche Qualifika-
tion erworben haben (Abbildung 2). Im Vergleich zum Durchschnitt der EU-27 
liegt die Arbeitslosenquote aller jungen Menschen in Deutschland mit 5,8 % im 
Vergleich zur durchschnittlichen Quote der EU-27 von 15,1 % auf einem niedri-
gen Niveau. (10) Dies ist weitgehend auf das erfolgreiche Berufsbildungssystem 
und insbesondere auf die Lehrlingsausbildung zurückzuführen.

Die Beschäftigungsquote der Absolventen beruflicher Aus- und Weiterbil-
dung (20-34 Jahre, ISCED 3-4) ist in Deutschland in den letzten Jahren deut-
lich gestiegen und erreichte 2019 90 %. Es handelt sich hierbei um die viert- 
höchste Beschäftigungsquote von Absolventen beruflicher Aus- und Weiterbil-
dung in den EU-27-Ländern (EU-27-Durchschnitt 2019: 81 %), die den hohen 
Wert der beruflichen Bildung auf dem deutschen Arbeitsmarkt widerspiegelt. (11)

(8) Eurostat, tec00115 [extrahiert am 23.1.2020].
(9) EU-Durchschnittswerte oder andere statistische Parameter unter Einbeziehung des Vereinigten 

Königreichs spiegeln die Lage in der Europäischen Union vor dem 31. Januar 2020 wider und 
sollten nicht als repräsentativ für die Lage in der EU in der Zeit danach angesehen werden.

(10) Eurostat, tipsun20 [extrahiert am 24.6.2020].
(11) Eurostat, edat_lfse_24 [abgerufen 05.05.2020].
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Abbildung 2. Arbeitslosenquote (15-24 Jahre und 25-64 Jahre) nach  
 Bildungsabschluss im Zeitraum 2010-2019

(12) Statista. Deutschland: Verteilung der Beschäftigung nach Wirtschaftssektor von 2009 bis 2019. 
https://www.statista.com/statistics/624297/employment-by-economic-sector-in-germany/

(13) Nach einer EU-Definition ein Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten und einem Umsatz 
von höchstens 50 Mio. EUR oder einer Bilanzsumme von höchstens 43 Mio. EUR.  
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en

(14) https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Unternehmen/Kleine-Unternehmen-
Mittlere-Unternehmen/_inhalt.html

(15) KfW. Mittelstand ist der Motor der deutschen Wirtschaft https://www.kfw.de/KfW-Konzern/KfW-
Research/Mittelstand.html

Anmerkung: ISCED 0-2 = Weniger als Primarstufe, Primar- und Sekundarstufe I 
 ISCED 3-4 = Sekundarstufe II und nicht tertiäre Bildung nach der Sekundarstufe II 
 ISCED 5-8 = tertiäre Bildung
Quelle: Eurostat, lfsa_urgaed [extrahiert am 5.5.2020].

2019 arbeiteten die meisten Erwerbstätigen (71,86 %) im tertiären Wirt-
schaftssektor (hauptsächlich Dienstleistungen), gefolgt von 26,88 % im sekun-
dären Sektor (produzierendes Gewerbe) und 1,25 % im primären Sektor (Land- 
und Forstwirtschaft und Fischerei). (12)

2018 waren fast 2,5 Millionen (99,3 %) der Unternehmen kleine und mittle-
re Unternehmen (KMU) (13); sie beschäftigten rund 70,3 % (31,7 Millionen) der 
insgesamt 45,1 Millionen Arbeitnehmer. (14) Rund 1,2 Millionen junge Menschen 
haben 2018 eine Lehrlingsausbildung in KMU abgeschlossen (90 % aller Auszu-
bildenden) (15), was die große Bedeutung der KMU für das duale System wider-
spiegelt.



17
KAPITEL 1. 

Externe Einflüsse auf die Berufsbildung

1.3. Bildungsabschluss
Aufgrund der langjährigen Tradition der beruflichen Aus- und Weiterbildung in 
Form des dualen Systems (16) der Lehrlingsausbildung weist Deutschland einen 
hohen Anteil von Personen im erwerbsfähigen Alter (26 bis 64 Jahre) auf, die 
über einen höheren oder postsekundaren Bildungsabschluss verfügen (ISCED-
Stufe 3-4): 56,7 % im Jahr 2019 gegenüber einem EU-Durchschnitt von 46,7 %. 
Im Tertiärbereich (ISCED-Stufen 5-8) (17) lag Deutschland in den letzten Jahren 
unter dem EU-Durchschnitt (29,8 % gegenüber 31,5 % in der EU-27 im Jahr 
2019) (Abbildung 3). Gleichzeitig lag der Anteil der Geringqualifizierten durch-
weg weit unter dem EU-Durchschnitt (2019 bei 13,3 % gegenüber einem EU-
27-Durchschnitt von 21,6 %).

Abbildung 3. Bevölkerung (25 bis 64 Jahre) nach dem höchsten  
 Bildungsabschluss im Jahr 2019

(16) Die Lehrlingsausbildung wird als „duale“ Ausbildung bezeichnet, da die Ausbildung an zwei 
Lernorten stattfindet (Abschnitt 2.2.1.4).

(17) Die Abschlüsse Meister, Techniker oder Fachwirt wurden auf Niveau 6 des Europäischen 
Qualifikationsrahmens (EQR) angehoben und gehören nun zur tertiären Bildung (Kapitel 2).

Anmerkung: Daten auf der Grundlage von ISCED 2011. Geringe Zuverlässigkeit für  
 „Keine Antwort“ in Tschechien, Island, Lettland und Polen.
 ISCED 0-2 = Weniger als Primarstufe, Primar- und Sekundarstufe I
 ISCED 3-4 = Sekundarstufe II und nicht tertiäre Bildung nach der Sekundarstufe II
 ISCED 5-8 = tertiäre Bildung
Quelle: Eurostat, lfsa_pgaed [extrahiert am 5.5.2020].



18
Berufliche Aus- und Weiterbildung in Deutschland
Kurzbeschreibung

Seit 2010 ist der Anteil der Schul- und Ausbildungsabbrecher langsam von 
11,8 % auf 10,3 % im Jahr 2019 zurückgegangen, was fast dem EU-Durch-
schnitt von 10,2 % entspricht (Abbildung 4). Es wurden verschiedene staatliche 
Programme aufgelegt, um diese jungen Erwachsenen dabei zu unterstützen, 
einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu finden (Abschnitt 4.2.1).

Abbildung 4. Frühzeitige Schul- und Ausbildungsabgänger 2010-2019

(18) Diese Daten beziehen sich auf das Jahr 2016, das letzte Jahr der Erhebung der AES-Daten  
(BIBB, 2019).

Anmerkung: Anteil der 18- bis 24-Jährigen, die höchstens über einen Abschluss der  
 Sekundarstufe I verfügen und keine weiterführende Schul- oder  
 Berufsausbildung absolvieren. 
Quelle: Eurostat, edat_lfse_14 [extrahiert am 5.5.2020]; Europäische Kommission

Das Bild der Teilhabe Erwachsener am lebenslangen Lernen (Abschnitt 2.3) 
variiert je nach Datenquelle. Laut der EU-Arbeitskräfteerhebung (AKE) liegt die 
Teilhabe von 25- bis 64-Jährigen am formalen und nichtformalen Lernen in den 
vier Wochen vor der Erhebung bei etwa 8 % und damit deutlich unter dem EU-
Richtwert von 15 %; dieser Wert ist seit 2011 stabil und liegt stets unter dem 
EU-Durchschnitt: EU-27 10,7 %; Deutschland: 8,2 %).

Laut der Erhebung zur Erwachsenenbildung (AES), in der nach der Teilhabe 
von 25- bis 64-Jährigen an der allgemeinen und beruflichen Bildung (formales, 
nichtformales und informelles Lernen) in den 12 Monaten vor der Befragung 
gefragt wurde, hat Deutschland jedoch eine Teilnahmequote von 52 % und liegt 
damit über dem EU-28-Durchschnitt von 45,1 %. (18)
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Abbildung 5. Berufliche Bildung im deutschen System der allgemeinen  
                     und beruflichen Bildung im Jahr 2020

Anmerkung: ISCED-P 2011. Dies ist ein vereinfachtes Schaubild, welches auf einem  
 vereinheitlichten Ansatz basiert, der für alle Blickpunkte Berufsbildung der  
 27 EU-Mitgliedstaatenplus Island und Norwegen verwendet wird.
Quelle: Cedefop und ReferNet Deutschland, 2020.
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2.1. Überblick über das System der allgemeinen und  
 beruflichen Bildung
Die Zuständigkeit für das Bildungssystem teilen sich Bund und Bundesländer. 
Während das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) für Berufs-
bildungsfragen zuständig ist, sind die Bundesländer für die allgemeine Schulbil-
dung (Abschnitt 2.4) verantwortlich, was zu Unterschieden zwischen den Bun-
desländern in Bezug auf Programmtitel, Dauer und Lehrpläne führt.

Die allgemeine Schulpflicht beginnt im Alter von sechs Jahren und dauert 
neun Jahre (10 Jahre in fünf Bundesländern). Danach müssen die Lernenden 
entweder weiter eine allgemeinbildende Schule besuchen oder eine berufliche 
Ausbildung absolvieren (Abschnitt 2.2.1).

Folgende Stufen des Bildungssystems stehen zur Verfügung:
(a) Primarstufe (ISCED-Stufe 1, Klassenstufe 1 bis 4 oder 6);
(b) Sekundarstufe I (ISCED-Stufe 2, bis zur Klassenstufe 9 oder 10);
(c) Sekundarstufe II (ISCED-Stufe 3, bis zur Klassenstufe 12 oder 13);
(d) postsekundare und nicht tertiäre Bildung (ISCED-Stufen 4-5);
(e) Tertiärbereich (ISCED-Stufen 5-8).

Im deutschen Bildungssystem ist das arbeitsbasierte Lernen traditionell 
eine wichtige Komponente, und das betriebliche Lernen spielt in den meisten 
Berufsbildungsprogrammen der Sekundarstufe und der Tertiärstufe eine wich-
tige Rolle. Das Berufsbildungssystem umfasst die Aus- und Weiterbildung und 
gilt als erfolgreiches Modell, das sich weitgehend auf das duale System (Lehr-
lingsausbildung) stützt, das zu hochwertigen beruflichen Qualifikationen führt. 
Die Durchlässigkeit des Systems wird ermöglicht durch verschiedene regulierte 
Berufsbildungsprogramme auf postsekundarer und zunehmend tertiärer Ebene 
(Cedefop und BIBB, 2019).

2.2. Staatlich reglementiertes Berufsbildungsangebot
Das reglementierte Berufsbildungsangebot beginnt in der Sekundarstufe II (Ab-
schnitt 2.2.1). Es bietet Lernenden die Möglichkeit, zwischen Berufsbildungs-
gängen zu wählen, die stärker auf den schulbasierten Teil ausgerichtet sind, 
und solchen, bei denen der Schwerpunkt stärker auf arbeitsbasiertem Lernen 
liegt. Es gibt Berufsbildungsgänge auf postsekundarer und tertiärer Ebene (Ab-
schnitt 2.2.2). Zusatzqualifikationen (Kasten 1) ermöglichen es Lernenden und 
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Absolventen, den sich wandelnden Arbeitsmarkterfordernissen gerecht zu wer-
den.

Kasten 1.    Zusatzqualifikationen

2005 wurden Zusatzqualifikationen eingeführt, damit Lernende rasch auf den sich wan-
delnden Qualifikationsbedarf reagieren können. Diese fachbezogenen Ergänzungen oder 
Spezialisierungen können während der beruflichen Erstausbildung oder Weiterbildung er-
worben werden und stellen eine attraktive Möglichkeit zur Verbesserung beruflicher Qua-
lifikationen dar.
Ende August 2018 wurden 244 Zusatzqualifikationen angeboten, 214 von Industrie- und 
Handelskammern und 30 von Handwerkskammern. Das größte Angebot bestand im Be-
reich internationale Qualifikationen/Fremdsprachen (96), gefolgt von Betriebswirtschaft/
Kaufmännischer Bereich (42) und Technik/Technologie (38) (BIBB, 2020).

Zusatzqualifikationen in der beruflichen Erstausbildung sind in der Datenbank Ausbil-
dungPlus (19) erfasst und sind definiert als Maßnahmen, die
• sich an Auszubildende in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf richten,
• die Ausbildung durch zusätzliche Inhalte zu den Ausbildungsinhalten eines Berufes 

ergänzen,
• während der Berufsausbildung oder spätestens ein halbes Jahr nach Abschluss der 

Ausbildung stattfinden,
• einen gewissen zeitlichen Umfang aufweisen (mindestens 40 Stunden) sowie
• durch ein Zertifikat/eine Prüfung des Ausbildungsbetriebes, eines Bildungsträgers 

oder einer Kammer, die gleichzeitig auch die Hauptanbieter von Zusatzqualifikationen 
sind, abgeschlossen werden können (BIBB, 2020).

Quelle: Cedefop. 

2.2.1. Berufsbildung auf der Sekundarstufe II
Auf der Sekundarstufe II stehen verschiedene Programme der beruflichen Erst-
ausbildung zur Verfügung; einige werden in Vollzeitschulen angeboten, andere 
werden größtenteils in Betrieben absolviert. Im Rahmen des dualen Systems 
wird die duale Ausbildung seit Jahrzehnten angeboten und ist das Kernstück des 
deutschen Berufsbildungssystems. Übergangsprogramme bieten vorbereitende 
Schulungen an, die den Zugang zu Berufsbildungsgängen, die zu einer beruf-
lichen Qualifikation führen, erleichtern.

2019 entschieden sich fast 50 % der Lernenden beim Eintritt in die Sekun-
darstufe II für eine berufliche Bildung: 12,9 % entschieden sich zunächst für 
Übergangsprogramme und 36,8 % wählten direkt eine Berufsausbildung, die 
sie für den Arbeitsmarkt qualifiziert; von diesen wiederum starteten 67,4 % eine 
(19) AusbildungPlus. http://www.ausbildungplus.de/webapp/suche?typ=zq&neuesuche=true
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duale Ausbildung (BIBB, 2020, S. 83). Die berufliche Bildung ist ein attraktives 
Modell eines strukturierten Übergangs von der Schule ins Berufsleben. Sie ist 
die Hauptoption für Absolventen mit Hauptschulabschluss (nach der Klassen-
stufe 9) und Mittlerem Schulabschluss (nach der Klassenstufe 10). In letzter Zeit 
wurde sie zunehmend auch zur ersten Wahl von Abiturienten (mit abgeschlos-
sener Sekundarstufe II), die sich für eine duale Ausbildung entschieden (BIBB, 
2019).

Allerdings hat die berufliche Bildung der Sekundarstufe II in den letzten Jah-
ren insgesamt an Attraktivität verloren und Lernende entscheiden sich tenden-
ziell eher für ein Hochschulstudium. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, 
gibt es mehrere Strategien, Initiativen und Anreize, die sich an Lernende und 
Bildungsträger richten, insbesondere an KMU (Abschnitt 4.3.1).

2.2.1.1. Übergangsprogramme
Für Lernende, die Schwierigkeiten beim Zugang zu Berufsbildungsgängen ha-
ben, die sie für den Arbeitsmarkt qualifizieren, gibt es verschiedene Übergangs-
programme, die zu Qualifikationen auf den Stufen 1-2 des Europäischen Quali-
fikationsrahmens (EQR) führen (ISCED-Stufe 254) (20):
(a) Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) (21): eine einjährige (in der Regel Vollzeit-) 

Ausbildungsmaßnahme an Berufsschulen, die darauf abzielt, junge Men-
schen auf die Anforderungen der Berufsausbildung vorzubereiten und ihnen 
die Möglichkeit zu geben, den Hauptschulabschluss zu erwerben;

(b) Berufsgrundbildungsjahr (BGJ): ein einjähriger Kurs, der entweder in Voll-
zeit an einer Berufsschule oder abwechselnd mit einem Betrieb absolviert 
werden kann. Lernende erwerben Grundkenntnisse in einem bestimmten 
Berufsfeld. Der Abschluss kann als das erste Jahr der Berufsausbildung ge-
wertet werden, deren Schwerpunkt im selben Feld liegt;

(c) Einstiegsqualifizierung (EQ): ein 6- bis 12-monatiges Praktikum in einem 
Unternehmen in Kombination mit einer Ausbildung in einer Berufsschule. 
Lernende können sich mit dem jeweiligen Beruf vertraut machen, und Un-
ternehmen können diese jungen Menschen kennenlernen. Sie hat sich für 
etwa 70 % der Lernenden als „Türöffner“ für den Zugang zur Lehrlingsaus-
bildung erwiesen (Hippach-Schneider und Huismann, 2019). Der Abschluss 
dieses Programms kann auf eine spätere Lehrlingsausbildung angerechnet 
werden. (22)

(20) Hier und im Folgenden werden die ISCED-P-2011-Stufen angegeben.
(21) In Nordrhein-Westfalen wird dieses Programm als Berufsorientierungsjahr bezeichnet, in 

Schleswig-Holstein als Ausbildungsvorbereitendes Jahr (AvJ).
(22) Unternehmen, die Einführungskurse anbieten, erhalten einen Zuschuss von bis zu 231 EUR 

pro Monat und Auszubildendem sowie einen Beitrag zu dem an die Sozialversicherung zu 
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2.2.1.2. Allgemeinbildende berufsorientierte Bildungsprogramme
Allgemeinbildende berufsorientierte Bildungsprogramme (ISCED-Stufe 344, 
EQR-Stufe 4, Dauer: zwei bis drei Jahre) werden an Vollzeitberufsschulen ange-
boten (berufliches Gymnasium). (23) Die Dauer hängt vom jeweiligen Programm 
ab, und die Lernenden können die Hochschulreife erwerben. Absolventen kön-
nen sich dann für bestimmte Studiengänge einschreiben, die mit ihrer Fachrich-
tung zusammenhängen. Allgemeinbildende Bildungsprogramme befassen sich 
mit den verschiedensten Themen, darunter Agrarwirtschaft, Technologie oder 
Wirtschaft. (24) Zugangsvoraussetzung ist der Realschulabschluss. Kurze Prak-
tika in Unternehmen werden empfohlen, sind jedoch nicht verpflichtend.

2.2.1.3. Schulbasierte Berufsbildungsprogramme
Schulbasierte Berufsbildungsprogramme (ISCED-Stufe 354, EQR-Stufe 4, Dau-
er: ein bis drei Jahre) werden an der Berufsfachschule angeboten und bereiten 
die Lernenden auf die Arbeit in vielen Berufen vor. Die Dauer ist je nach Berufs-
feld und Qualifikationsniveau unterschiedlich. Arbeitsbasiertes Lernen wird direkt 
in Schulen und/oder in Form von Praktika angeboten. Wenn diese Programme 
keine vollständige berufliche Qualifikation bieten, kann die Teilnahme als ers-
tes Ausbildungsjahr im dualen System angerechnet werden. In Bereichen wie 
Haushalt und Pflege, Handel oder Gesundheitswesen (z. B. Physiotherapeuten, 
Logopäden) können umfassende Qualifikationen erworben werden. Zugangs-
voraussetzung sind Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss. Unter be-
stimmten Voraussetzungen und zusätzlich zur beruflichen Qualifikation können 
Lernende auch die Hochschulreife erwerben (Doppelqualifikation).

2.2.1.4. Duale Berufsbildung (Lehrlingsausbildung)
Lehrlingsausbildungsprogramme (ISCED-Stufe 354, EQR-Stufe 3-4, Dau-
er zwei bis dreieinhalb Jahre) (25) sind die tragende Säule des deutschen Be-
rufsbildungssystems. Sie werden an mindestens zwei Lernorten durchgeführt, 
nämlich in Betrieben und in Berufsschulen (Abbildung 6). Voraussetzung ist 
der Abschluss der Pflichtschulzeit, obwohl junge Menschen ohne Schulab-
schluss nur geringe Aussichten haben, ein Ausbildungsunternehmen zu finden 
(2018 hatten nur 3,5 % der neuen Auszubildenden keinen Schulabschluss). 

entrichtenden Betrag.
(23) In zwei Bundesländern als Fachgymnasium bezeichnet.
(24) https://www.schulen-vergleich.de/informationen/schulformen/gymnasium/das-fachgymnasium.html
(25) Einige Berufe erfordern nur zwei Jahre, und es gibt auch Ausbildungsordnungen, die eine kürzere 

Ausbildungszeit für Auszubildende mit Abitur, dem Abschlusszeugnis für den Hochschulzugang, 
gestatten.
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Hochschulabsolventen können die Ausbildungsdauer auf etwa 12 Monate ver-
kürzen, was sie zu einer attraktiven Alternative zur Hochschulbildung macht 
(Deutscher Bundestag, 2016). Der Anteil dieser Auszubildenden stieg von 2009 
bis 2018 um 9,6 Prozentpunkte auf 29,6 % (BIBB, 2020).

Abbildung 6. Dualität von beruflicher Aus- und Weiterbildung

Quelle: Cedefop, basierend auf BIBB, 2017a.

Unternehmen und öffentliche Einrichtungen bieten Ausbildungsplätze an 
und schließen einen Vertrag mit den Auszubildenden. Sie tragen die Kosten der 
betriebsinternen Ausbildung und zahlen dem Auszubildenden eine Vergütung; 
diese steigt mit jedem Ausbildungsjahr und fällt je nach Beruf unterschiedlich 
aus (Abschnitt 2.5.1). KMU spielen aufgrund ihrer großen Zahl eine wichtige 
Rolle als Anbieter von Ausbildungsplätzen (Abschnitt 1.2). Sie stehen in dieser 
Funktion allerdings vor diversen Schwierigkeiten, da sie häufig nicht über eine 
moderne Infrastruktur und kompetente und qualifizierte Ausbilder verfügen. Da-
her gibt es etliche Maßnahmen, die KMU die Einstellung von Auszubildenden 
erleichtern (Abschnitt 4.3.1).
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Im Wechsel mit der Ausbildung in einem Betrieb besuchen die Auszubil-
denden einen oder zwei Tage pro Woche oder in Blöcken, z. B. eine Woche 
pro Monat, eine Berufsschule; dort erwerben sie hauptsächlich theoretische und 
praktische Kenntnisse im Zusammenhang mit ihrem gewählten Beruf in einem 
Lehrlabor oder in Werkstätten.

An beiden Lernorten beruht die duale Berufsbildung auf gemeinsamen Stan-
dards (Abschnitt 3.4). (26) Um bundesweit einheitliche Standards zu gewährleis-
ten, werden alle Ausbildungsgänge durch gesetzlich geregelte Abschlussprü-
fungen beendet, die von den Kammern durchgeführt werden. Die Lernenden 
müssen eine Vielzahl von Kompetenzen nachweisen und praktische Aufgaben 
erledigen (Berufsbildungsgesetz‚ BBiG). (27) Am Ende der Lehrlingsausbildung 
erhalten erfolgreiche Absolventen eine berufliche Qualifikation, die ihnen als 
Facharbeiter Zugang zum Arbeitsmarkt verschafft; diese Qualifikationen werden 
von Arbeitgebern sehr geschätzt.

2.2.2. Berufsbildung im postsekundaren und tertiären Bereich
Die berufliche Bildung bietet attraktive Weiterbildungs- und Karrieremöglichkei-
ten auf postsekundarer und tertiärer Ebene. Das System ist äußerst durchlässig, 
und Lernende können auf zahlreichen Wegen von der beruflichen Aus- und Wei-
terbildung auf der Sekundarstufe II zur postsekundaren oder tertiären Berufs-
bildung gelangen.

2.2.2.1. Fachbildungsprogramme
Für den postsekundaren Bereich (ISCED-Stufen 444, 453, 454, EQR-Stufe 4-5, 
Dauer: ein bis drei Jahre) stehen verschiedene Fachbildungsgänge zur Ver-
fügung, die bundeseinheitlich gesetzlich geregelt sind. Voraussetzung für die 
Zulassung zu solchen Bildungsgängen ist der Abschluss der Sekundarstufe II 
oder eine als gleichwertig anerkannte Qualifikation; manchmal ist auch eine 
berufliche Qualifikation oder eine bestimmte Anzahl von Jahren praktischer Er-
fahrung erforderlich. Viele dieser Bildungsgänge bieten die Möglichkeit, sowohl 
einen beruflichen als auch einen allgemeinen Bildungsabschluss auf der Se-
kundarstufe II zu erwerben und ermöglichen so den Zugang zur Hochschulbil-
dung (einige verleihen nur die fachgebundene Hochschulreife). Bestimmte Bil-
dungsgänge umfassen auch ein Praktikum in einem Unternehmen, z. B. an der 
Fachoberschule angebotene Programme. Weitere Schulen, die diese speziellen 
Programme anbieten‚ sind die Berufsoberschule, die Berufsfachschule und das

(26) BIBB. Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe. https://www.bibb.de/en/65925.php
(27) www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html
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Fachgymnasium. Vermittelt werden in diesen Bildungsgängen Kenntnisse in 
den Bereichen Technik, Betriebswirtschaft, Agrarwissenschaften, Ernährung 
und Hauswirtschaft, Soziales und Gestaltung.

Schulbasierte Berufsbildungsprogramme im Gesundheitswesen 
(ISCED 453, Dauer: zwei bis drei Jahre) gehören zu den am häufigsten ge-
wählten Fachbildungsgängen. Die Schulen des Gesundheitswesens bieten 
eine Ausbildung in nicht-akademischen Berufen im Gesundheitswesen an, wie 
Krankenpflege und Kinderkrankenpflege, Hebammen, therapeutische Massage, 
Berufstherapie und Sozialhelfer. Viele dieser Schulen sind an Krankenhäuser 
angeschlossen und bieten sowohl die theoretische als auch die praktische Aus-
bildung an. Diese Programme bieten eine berufliche Qualifikation, eröffnen aber 
keinen Zugang zur Hochschulbildung. Aufgrund des demografischen Wandels 
und der Alterung der Gesellschaft ist eine hohe Nachfrage nach Absolventen 
dieser Bildungsgänge abzusehen. Es wurden bereits Maßnahmen ergriffen, um 
die Attraktivität dieser Programme zu erhöhen (Abschnitt 4.5).

2.2.2.2. Berufliche Fortbildungsqualifikationen und Prüfungen
Fortbildungsstufen der höherqualifizierenden Berufsbildung sind auf nationaler 
Ebene anerkannte berufliche Qualifikationen der EQR-Stufen 5 bis 7; sie kön-
nen durch Prüfungen erworben werden und sind akademischen Abschlüssen 
gleichwertig (28):
(a) Geprüfter Berufsspezialist (EQR-Stufe 5, ISCED-Stufe 554);
(b) Bachelor Professional: Meister, geprüfter Fachwirt/Techniker (EQR-Stufe 6, 

ISCED-Stufe 554, 655);
(c) Master Professional: Management und Experte (EQR-Stufe 7). (29)

Wenn für einen Fortbildungsabschluss in einem bestimmten Berufsfeld 
keine Fortbildungsordnung auf Bundesebene erlassen wurde, können die zu-
ständigen Stellen (Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern) Fort-
bildungsordnungen erlassen (Berufsbildungsgesetz (BBiG) und Handwerks-
ordnung (HwO)). Der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BIBB) gibt Empfehlungen zur Anwendung des BBiG, insbesondere in Bezug 
auf die zuständigen Stellen, ab. Die Prüfungen haben bundesweit Gültigkeit; die 
Zuständigkeit (Umsetzung, Prüfung, Überwachung) liegt jedoch ausschließlich 
bei der ausstellenden Kammer (BMBF, 2012).

(28) Diese neuen Bezeichnungen wurden mit der Novelle des Berufsbildungsgesetzes im Jahr 2020 
eingeführt (BMBF, 2019e).

(29) Die Daten über diese Programme sind in der ISCED-97-Statistik nicht vollständig erfasst, da für die 
Prüfungen keine Teilnahme an einem Vorbereitungskurs erforderlich ist.
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Den Fortbildungsabschluss Master Professional (EQR-Stufe 7) erlangt, wer 
den Fortbildungsabschluss Bachelor Professional (EQR-Stufe 6) erlangt hat; für 
den Bachelor-Abschluss wiederum ist kein Abschluss als Geprüfter Berufsspezi-
alist (EQR-Stufe 5) erforderlich. Ein Bewerber kann mit der Vorbereitung auf die 
Prüfung beginnen, nachdem er eine berufliche Erstausbildung abgeschlossen 
hat, die den Zugang zu einem anerkannten Beruf und eine parallele Beschäfti-
gung in dem betreffenden Beruf ermöglicht; auf diese Weise kann bis zum Zeit-
punkt der Prüfung eine gewisse Berufserfahrung gesammelt werden.

Der Fortbildungsabschluss „Meister“ berechtigt den Inhaber zur Führung  
eines eigenen Unternehmens, zur Einstellung und Ausbildung von Aus- 
zubildenden oder zur Übernahme einer höheren Position in einem Unterneh-
men. Außerdem bietet er Zugang zu Studiengängen an Handwerksakademien, 
Fachhochschulen und Universitäten (Hippach-Schneider, 2019).

2.2.2.3. Berufliche Fortbildungsprogramme
Höherqualifizierende berufliche Fortbildungsgänge (ISCED-Stufe 655, EQR-
Stufe 6, Dauer eineinhalb bis vier Jahre) werden von Fachschulen angeboten‚ 
die nach Landesrecht geregelt sind. Die Zugangsvoraussetzungen sind:
(a) entweder ein Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf, der für 

das gewählte Fachgebiet relevant ist, und eine einjährige einschlägige Be-
rufserfahrung,

(b) oder ein Abschluss einer Vollzeitberufsschule und eine fünfjährige einschlä-
gige Berufserfahrung.

Die Studierenden übernehmen am Arbeitsplatz Führungsaufgaben. Beruf-
liche Bildungsgänge werden als Teilzeit- oder Vollzeitform in folgenden Berufs-
feldern angeboten:
(a) Agrarwirtschaft,
(b) Gestaltung,
(c) Technik,
(d) Wirtschaft,
(e) Sozialwesen.

Sie führen zu einer beruflichen Qualifikation (z. B. Erzieher, Techniker) 
und in einigen Studiengängen auch zu einer formalen Einstiegsqualifikation für 
Fachhochschulen, an denen eine vorherige Ausbildung anerkannt werden und 
sich auf die Dauer des Studiengangs auswirken kann (KMK, 2019).
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2.2.2.4. Duale Studiengänge
Duale Studiengänge, die zu einem Bachelor- und Masterabschluss führen 
(ISCED-Stufe 645, EQR-Stufe 6, Dauer drei bis vier Jahre, und ISCED-Stufe 
747, EQR-Stufe 7, Dauer ein bis zwei Jahre), kombinieren die Ausbildung am 
Arbeitsplatz und die akademische Ausbildung an der Bildungseinrichtung. Die 
Unternehmen tragen die Kosten der betriebsinternen Ausbildung und zahlen 
den Auszubildenden eine Vergütung für die Ausbildung, die zumeist auch die 
theoretische Ausbildungsphase in der höheren Berufsbildungseinrichtung um-
fasst. (30)

Es gibt folgende drei Modelle:
(a) Ausbildungsintegrierende duale Studiengänge kombinieren die Berufsaus-

bildung in einem anerkannten Beruf mit einem akademischem Studium. 
Dies ist das einzige duale Studienmodell, in dem Absolventen einen akade-
mischen Abschluss und eine formale berufliche Erstausbildung erwerben, 
und es ist auch das beliebteste Studienmodell. Neben der Ausbildung in 
einem Unternehmen und dem Studium an einer Hochschule müssen die 
Lernenden jedoch auch noch eine Berufsschule besuchen. Zugangsvoraus-
setzungen sind die Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife und 
ein Arbeitsvertrag;

(b) Praxisintegrierende bzw. kooperative duale Studiengänge kombinieren ein 
akademisches Studium mit systematischen, organisierten und längeren 
Praxiserfahrungen in Form eines Praktikums oder eines Arbeitsverhältnis-
ses. Die Studierenden erwerben einen Hochschulabschluss, aber keine an-
erkannte berufliche Qualifikation. Zugangsvoraussetzung ist die Allgemeine 
Hochschulreife oder Fachhochschulreife;

(c) Berufsintegrierende duale Studiengänge. Diese Studiengänge zur berufli-
chen Weiterbildung sollen eine berufliche Weiterentwicklung in dem betref-
fenden Bereich ermöglichen. Eine Hochschulzugangsberechtigung ist nicht 
erforderlich. Das Studium wird parallel zur Berufstätigkeit absolviert. Der 
Arbeitgeber wird über das Studium des Arbeitnehmers informiert und erklärt 
sich bereit, die Gesamtarbeitszeit zu verkürzen oder Sonderurlaub zu ge-
währen. Erfolgt das Studium neben der Ausübung eines Berufs in Vollzeit, 
finden die Kurse häufig abends oder als Fernunterricht statt.

Diese Studiengänge werden in verschiedenen Bereichen angeboten, haupt-
sächlich jedoch in Wirtschaft, Ingenieurwesen und Informatik. In letzter Zeit hat 

(30) https://www.wegweiser-duales-studium.de/gehalt/infos/#sonderfaelle
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das Angebot an dualen Studiengängen in den Bereichen Wohlfahrt, Bildung, 
Gesundheit und Pflege zugenommen. (31)

Zu den Bildungsträgern, die duale Bachelor- und Masterstudiengänge an-
bieten, gehören private und öffentliche Einrichtungen. Die wichtigsten Anbieter 
sind:
(a) Fachhochschulen;
(b) Duale Hochschulen (Baden-Württemberg); (32)
(c) Universitäten;
(d) Berufsakademien (BIBB, 2019).

In den vergangenen Jahren hat die Zahl dieser Studiengänge stark zuge-
nommen. Von 2004 bis 2016 hat sich die Zahl der Studiengänge mehr als ver-
dreifacht, die Zahl der Lernenden mehr als verdoppelt (von 40 982 auf 100 739), 
und 47 500 Unternehmen nahmen daran teil (BIBB, 2019).

2.3. Andere Formen der Ausbildung: Nicht formale  
 Weiterbildung
Angesichts der Alterung der Bevölkerung und des sich wandelnden Qualifikati-
onsbedarfs durch die verstärkte Digitalisierung und Automatisierung gewinnt die 
Weiterbildung immer mehr an Bedeutung. Neben der reglementierten Weiter-
bildung gibt es ein breites Spektrum von Weiterbildungsmaßnahmen, die außer-
halb des Schulsystems angeboten werden.

Die nicht formale Weiterbildung wird von verschiedenen Weiterbildungsan-
bietern konzipiert, organisiert und angeboten. In den letzten Jahren wurden zahl-
reiche Tarifverträge über die allgemeine und berufliche Weiterbildung geschlos-
sen. Etwa 25 % aller Arbeitsverträge enthalten Regelungen zur allgemeinen und 
beruflichen Weiterbildung in verschiedenen Modellen und Formen (BIBB, 2012). 
Zwei Drittel der betrieblichen Weiterbildung werden entweder direkt von Arbeit-
gebern (46 %) oder von anderen Unternehmen (21 %) angeboten. In größeren 
Unternehmen ist die Beteiligung der Arbeitnehmer an Weiterbildungsmaßnah-
men höher. Während in Kleinstunternehmen (33) nur 48 % der Beschäftigten an 
Weiterbildungsmaßnahmen teilnahmen, lag der Anteil bei 

(31) https://www.wegweiser-duales-studium.de/infos/studienmodelle/#studienmodelle 
https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/studium-planen/das-duale-studium/

(32) https://www.dhbw.de/startseite
(33) Kleinstunternehmen sind Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten und einem Jahresumsatz 

von weniger als 2 Mio. EUR. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/321958/umfrage/anzahl-
der-kleinen-und-mittleren-unternehmen-in-deutschland/
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Unternehmen mit mindestens 1 000 Beschäftigten bei 62 %. 2018 nahmen 54 % 
der 18- bis 64 Jährigen an nicht formalen Weiterbildungsmaßnahmen teil, die 
zumeist auf beruflichen Bedarf zurückzuführen waren (81 %). In solchen Fällen 
findet die Weiterbildung in der Regel während der Arbeitszeit (34) statt und wird 
vom Arbeitgeber bezahlt (BMBF, 2019a).

Die Teilnahmequoten steigen mit dem Niveau des Schulabschlusses und 
dem Niveau der beruflichen Qualifikation an; am höchsten ist sie bei den 35- bis 
49-Jährigen. Ausländer nehmen seltener an berufsbezogenen Weiterbildungs-
maßnahmen teil (BIBB, 2020). Angesichts des Fachkräftemangels und der Aus-
sicht, dass Arbeitsplätze für Ungelernte zunehmend automatisiert werden, ist 
es wichtig, die Beteiligungsquote von Erwachsenen mit geringer Qualifikation, 
Migranten und Ausländern zu erhöhen. (35)

2.4. Steuerung der Berufsbildung
Nach dem Grundgesetz von 1949 (36) liegt die Zuständigkeit für das Bildungs-
system bei den Bundesländern, der Bund ist jedoch für die Regelung der be-
trieblichen Ausbildung zuständig. Diese Rechtsgrundlage erfordert eine enge 
Zusammenarbeit zwischen beiden. Insgesamt wird die Steuerung des Berufs-
bildungssystems durch eine starke Partnerschaft zwischen Bund, Ländern, 
Arbeitgebern und Gewerkschaften bestimmt; jegliche Ausbildungsordnung wird 
in Abstimmung mit den Sozialpartnern erlassen. Im Berufsbildungsgesetz von 
2005 ist festgelegt, welche Einrichtungen für die Organisation, Entwicklung und 
Überwachung der Berufsbildung in Deutschland zuständig sind.

2.4.1. Nationale Ebene
Die berufliche Aus- und Weiterbildung beruht auf national anerkannten Berufen 
und Ausbildungsordnungen, die einen nationalen Standard gewährleisten. Der 
Bund ist für den außerschulischen Teil der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
zuständig und stellt sicher, dass die berufliche Bildung stets auf dem neuesten 
Stand ist. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ist für 
allgemeine berufsbildungspolitische Fragen zuständig; es sorgt für die Koordi-
nierung und Ausrichtung der berufsbildungspolitischen Entwicklungen für alle 
Ausbildungsberufe. Es setzt Strategien und Programme zur Förderung und Ver-

(34) 2018 fanden 62 % der Fortbildungsmaßnahmen während der Arbeitszeit statt.
(35) BIBB. Strategien zur Qualifizierung Bildungsferner.  

https://www.bibb.de/de/pressemitteilung_78429.php
(36) Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (BMJV, 1949). 

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html
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besserung der beruflichen Aus- und Weiterbildung um. Das BMBF ist zustän-
dig für die Überwachung der Entwicklungen in der Berufsbildung und die Dar-
stellung ihrer Ergebnisse in Jahresberichten. (37) Unterstützt wird es dabei vom 
Bundesinstitut für Berufsbildung, das den begleitenden Datenbericht über die 
berufliche Aus- und Weiterbildung veröffentlicht. (38) Der Vier-Parteien-Haupt-
ausschuss des BIBB, der sich aus Vertretern der Arbeitgeber, der Gewerkschaf-
ten, der Länder und des Bundes zusammensetzt, ist ein Exekutivorgan und fun-
giert als gesetzliches Beratungsorgan des Bundes. Zu den Aufgaben des BIBB 
gehören die Entwicklung der beruflichen Aus- und Weiterbildung, die Ermittlung 
künftiger Herausforderungen in der beruflichen Bildung, die Durchführung von 
Forschungsarbeiten sowie die Beratung und Erbringung von Dienstleistungen 
für den Bund (z. B. Unterstützung des BMBF bei der Festlegung von Standards, 
siehe Abschnitt 3.2). Das Institut fördert Innovationen und entwickelt praktische 
Lösungen sowohl für die berufliche Erstausbildung als auch für die berufliche 
Weiterbildung. Es ist Aufgabe der für jeden Berufsbereich zuständigen Bundes-
ministerien, einzelne ausbildungsbedürftige Berufe anzuerkennen; meist ist hier 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) angesprochen. Die 
Zustimmung des BMBF ist immer erforderlich.

2.4.2. Regionale Ebene
Auf regionaler Ebene sind die Landesministerien für Bildung und Kultur für die 
allgemeine und berufliche Bildung an Schulen, den Hochschulsektor, die Er-
wachsenenbildung sowie die berufliche Weiterbildung von Lehrkräften in der be-
ruflichen Aus- und Weiterbildung zuständig. Hieraus ergeben sich Unterschiede 
zwischen den Bundesländern in Bezug auf Bezeichnungen, Dauer und Lehr-
pläne bestimmter Bildungsgänge. Im Sinne einer gewissen Einheitlichkeit neh-
men die Staatsminister an dem Ständigen Ausschuss (Kultusministerkonferenz, 
KMK)  (39) teil, in dem Empfehlungen unterbreitet werden; um rechtsverbindlich 
zu werden, müssen diese von den einzelnen Landesparlamenten gebilligt wer-
den. Berufsbildungsausschüsse, in denen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und obers-
te Landesbehörden gleichermaßen vertreten sind, beraten die Landesregierung 
in Fragen der beruflichen Bildung.

(37) BMBF. Der Berufsbildungsbericht. https://www.bmbf.de/de/berufsbildungsbericht-2740.html
(38) https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/en/publication/series/list/6
(39) https://www.kmk.org
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2.4.3. Sozialpartner
Arbeitgeberverbände (40) und Gewerkschaften (41) haben großen Einfluss auf 
Inhalt und Form der beruflichen Aus- und Weiterbildung (Abschnitt 3.4.3) und 
gewährleisten, dass die Bedürfnisse von Arbeitgebern und Arbeitnehmern be-
rücksichtigt werden. Vertreter der Sozialpartner sind Mitglieder des Hauptaus-
schusses des BIBB, der Berufsbildungsausschüsse auf Landesebene und der 
zuständigen Stellen.

Den Beiträgen der Sozialpartner auf verschiedenen Ebenen kommt große 
Bedeutung zu, da sie sicherstellen, dass die berufliche Bildung dem Bedarf des 
Arbeitsmarktes entspricht. Die Sozialpartner sind in folgende Bereiche einge-
bunden:
(a) gemeinsame Festlegung vereinbarter Ausbildungsvergütungen;
(b) Ausarbeitung von Anforderungen an die beruflichen Normen (Abschnitt 3.2);
(c) Entwicklung neuer Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrpläne (Ab-

schnitt 3.2);
(d) Gewährleistung der Qualität der beruflichen Erstausbildung (Abschnitt 3.4);
(e) Prozess der Zuordnung des deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) zum 

EQR (Abschnitt 3.4.4).

2.4.4. Zuständige Stellen
Zuständige Stellen sind im Wesentlichen die Berufskammern; gibt es für ein be-
stimmtes Berufsfeld keine Kammer, bestimmt das Land die zuständige Stelle. 
Jede zuständige Stelle setzt einen dreigliedrigen Berufsbildungsausschuss ein, 
der sich aus Vertretern von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Lehrkräften zu-
sammensetzt. Diese Ausschüsse müssen zu allen wichtigen Fragen der beruf-
lichen Bildung informiert und konsultiert werden und entscheiden über Vorschrif-
ten für die Umsetzung der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Die zuständigen 
Stellen sind für die berufliche Bildung in den von ihnen vertretenen Industrie-
zweigen und Regionen zuständig. In der dualen Ausbildung haben zuständige 
Stellen folgende Aufgaben:
(a) Gewährleistung der Eignung von Ausbildungszentren;
(b) Überwachung der Ausbildung in Unternehmen;
(c) Beratung von Auszubildenden, Ausbildern und Unternehmen;
(d) Erstellung und Pflege von Listen von Ausbildungsverträgen;
(e) Organisation und Abhaltung von Prüfungen (Hippach-Schneider und Huis-

mann, 2019).

(40) Mit der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, BDA  
https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/ID/home

(41) Mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund, DGB https://www.dgb.de/
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2.5. Finanzierung der Berufsbildung
An der Finanzierung der beruflichen Aus- und Weiterbildung sind verschiede-
ne öffentliche und private Akteure beteiligt. Dazu gehören mehrere Ministerien 
auf Bundes- und Länderebene (hauptsächlich Ministerien für Bildung, Wirtschaft 
und Beschäftigung). Die Bundesagentur für Arbeit, Kommunen, Gewerkschaf-
ten, Kammern, Verbände, Unternehmen, private Einrichtungen und Einzelper-
sonen tragen ebenfalls zur Finanzierung der Berufsbildung bei.

2.5.1. Finanzierung der beruflichen Erstausbildung
Duale Bildungsgänge der beruflichen Erstausbildung finden in Unternehmen  
und Schulen statt, wobei die Finanzierung für diese beiden Lernorte unterschied-
lich ist.

Das Unternehmen, das die praktische Ausbildung anbietet, trägt die Kosten 
für den Teil „Ausbildung am Arbeitsplatz“. Arbeitgeber sind vertraglich verpflich-
tet, ihren Auszubildenden eine Vergütung zu zahlen, die je nach Ausbildungs-
bereich/Berufsfeld, Bundesland und Ausbildungsjahr (die Ausbildungsvergütung 
steigt in jedem Jahr), in dem sie gezahlt wird, unterschiedlich ausfällt. 2019 zahl-
ten Unternehmen durchschnittlich 939 EUR pro Monat an die Lernenden (BIBB, 
2020), wobei beispielsweise ein Tischler mit durchschnittlich 1 240 EUR die 
höchste Ausbildungsvergütung erhielt, während Schornsteinfeger und Friseure 
mit durchschnittlich 610 EUR am schlechtesten bezahlt wurden (BIBB, 2019). 
In der Novelle des Berufsbildungsgesetzes (2020) wurde eine schrittweise An-
hebung der Mindestvergütung in den Jahren 2020 bis 2023 festgelegt. Für eine 
im Jahr 2020 begonnene Lehrlingsausbildung muss die Mindestvergütung min-
destens 515 EUR betragen und sollte bis 2023 auf mindestens 620 EUR steigen 
(BMBF, 2019e). Den Unternehmen entstehen ferner zusätzliche Kosten für Aus-
bilder sowie andere Kosten, wie für zusätzliche Ausrüstung; Schätzungen zu-
folge werden jedoch 70 % ihrer Kosten durch den produktiven Beitrag der Aus-
zubildenden während der Ausbildung ausgeglichen (Cedefop und BIBB, 2019).

Überbetriebliche Berufsbildungsstätten (ÜBS) (Abschnitt 4.3.1), die haupt-
sächlich von Kammern und deren Organisationen eingerichtet werden, erhalten 
Mittel vom Bildungsministerium und vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie, wie im BBiG festgelegt (BMBF, 2019b). Die Höhe der Mittel und ihre 
Zweckbestimmung sind in gemeinsamen Leitlinien (letzte Aktualisierung 2015) 
für die Finanzierung der ÜBS und deren Entwicklung zu Kompetenzzentren fest-
gelegt (BMAS, 2015; BMBF).
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Der schulische Teil der dualen Ausbildung und Vollzeitschulen werden vom 
Staat und der lokalen Gebietskörperschaft finanziert. Während die Bundes-
länder die Kosten für interne Schulangelegenheiten tragen (z. B. Lehrervergü-
tung, Lehrerausbildung, Schulaufsicht), finanzieren die lokalen Gebietskörper-
schaften externe Schulangelegenheiten (z. B. Instandhaltung und Renovierung 
von Schulgebäuden). 2019 beliefen sich diese Kosten auf rund 8,7 Mrd. EUR 
(BIBB, 2020).

Darüber hinaus werden verschiedene Maßnahmen zur Förderung der be-
ruflichen Aus- und Weiterbildung finanziert, um zusätzliche Ausbildungsplätze in 
bestimmten Branchen oder in weniger beliebten Regionen zu schaffen oder um 
benachteiligte junge Menschen besonders zu fördern.

2.5.2. Finanzierung der beruflichen Fortbildung
Berufliche Fortbildungsgänge werden vom Bund über seine Ministerien, von den 
Bundesländern, der Bundesagentur für Arbeit, Kommunen, Unternehmen und 
Privatpersonen finanziert. Häufig übernimmt eine Partei die Kosten für die beruf-
liche Fortbildung, mitunter sind jedoch auch mehrere Parteien beteiligt.

Die Bundesregierung beteiligt sich an der Finanzierung der Weiterbildung 
durch Förderprogramme des BMBF, des BMWi und des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS). Wichtige Programme sind u. a. das Aufstiegsfort-
bildungsförderungsgesetz (AFBG), die Weiterbildungsförderung, das Aufbausti-
pendium und der Weiterbildungsbonus (BIBB, 2018a). Fast alle Bundesländer 
bieten Programme zur Förderung der Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen 
an. Die Agentur für Arbeit verfügt über den höchsten Betrag an öffentlichen Mit-
teln für die Bereitstellung von Weiterbildungsmaßnahmen mit der Zielgruppe 
Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen; dies steht im Einklang 
mit Buch III (Arbeitsförderung) des Sozialgesetzbuchs (SGB).

Die Bundesländer finanzieren in Zusammenarbeit mit Gemeinden (manch-
mal auch mit Gemeindeverbänden) Weiterbildungseinrichtungen wie Volkshoch-
schulen (VHS) und Lehrerausbildungseinrichtungen.

Neben öffentlich finanzierten Weiterbildungsmaßnahmen werden viele Wei-
terbildungsprogramme für Beschäftigte in ihrem Unternehmen oder als berufs-
bezogene Schulungen bei externen Anbietern angeboten. Erfordert eine berufli-
che Weiterbildungsmaßnahme einen hohen Beitrag des Arbeitgebers, schließen 
Unternehmen häufig einen Vertrag mit dem jeweiligen Arbeitnehmer, der diesen 
verpflichtet, die Kosten zu erstatten, wenn er nicht für eine bestimmte Anzahl 
von Jahren in dem Unternehmen verbleibt (Rückzahlungsklausel). Erhebungen 
zur beruflichen Weiterbildung haben ergeben, dass Unternehmen im Jahr 2015 
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pro Beschäftigten 683 EUR für Weiterbildungskurse ausgegeben haben (BIBB, 
2018a).

2.6. Lehrkräfte und Ausbilder in der beruflichen Bildung
In der dualen Berufsbildung arbeiten Lehrkräfte in Berufsschulen und Ausbilder  
am Arbeitsplatz. Für den Zugang zu diesen Berufen sind besondere Qualifikatio-
nen erforderlich. Im Gegensatz dazu benötigen Lehrer oder Ausbilder, die in der 
nicht formalen beruflichen Weiterbildung tätig sind, keine spezifische formale 
Qualifikation (Hensen und Hippach-Schneider, 2016).

2.6.1. Lehrer an Berufsschulen
An Berufsschulen gibt es zwei Kategorien von Lehrern:
(a) Lehrer für allgemeinbildende Fächer, die allgemeine und berufsbezogene 

theoretische Fächer unterrichten;
(b) Praxis-Lehrer (Werklehrer‚ Technische Lehrer oder Fachlehrer).

Während Lehrer für allgemeinbildende Fächer über einen Hochschulab-
schluss auf Master-Niveau (EQR-Stufe 7) verfügen müssen, müssen Praxis-
Lehrer über einen Masterabschluss in einem bestimmten Fachgebiet verfügen 
und eine praktische Ausbildung in einem Unternehmen und an einer Berufs-
schule absolviert haben. Nach Abschluss ihres Studiums müssen beide Kate-
gorien eine Probezeit (Referendariat) von 12 bis 24 Monaten absolvieren, wie in 
der von der KMK 1995 angenommenen und 2013 geänderten Rahmenverein-
barung festgelegt.

Die Bedingungen für die berufliche Weiterbildung sind im Schulgesetz des 
jeweiligen Landes festgelegt und können von Bundesland zu Bundesland unter-
schiedlich sein. Lehrkräfte sind generell zur Weiterbildung verpflichtet, um ihre 
Fähigkeiten und Kompetenzen zu erhalten und weiterzuentwickeln. Lehrkräfte 
können ihre Fortbildung selber bei entsprechenden Anbietern organisieren, so-
fern ihr Arbeitgeber sie genehmigt, oder sie kann vom Arbeitgeber als obligato-
rische Schulung angeboten werden. Schulen erhalten pro Jahr vom Land einen 
bestimmten Betrag für die berufliche Weiterbildung von Lehrern.

Lehrkräfte an Berufsschulen können unter verschiedenen Weiterbildungs-
kursen wählen, z. B. mit Schwerpunkt auf digitalen Kompetenzen, Unternehmer-
geist oder benachteiligten Gruppen. Die Digitalisierung ist ein Schlüsselaspekt, 
und die Länder arbeiten mit der Bundesregierung zusammen, um Initiativen zur 
Verbesserung der digitalen Kompetenzen von Lehrkräften zu entwickeln und die 
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Unterrichtskonzepte entsprechend zu aktualisieren; Beispiele hierfür sind der 
DigitalPakt Schule (42) und die Qualitätsoffensive Lehrerbildung (43).

2.6.2. Ausbilder in Unternehmen
Ausbilder in Unternehmen sind für die Ausbildung von Auszubildenden am Ar-
beitsplatz zuständig und spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung ihrer 
beruflichen Identität und ihrer beruflichen Kompetenzen.

Gemäß dem Berufsbildungsgesetz von 2005 (44) und der Handwerksord-
nung von 1953 (45) muss eine Person, um Ausbilder zu werden,
(a) mindestens 24 Jahre alt sein;
(b) über eine einschlägige berufliche Qualifikation auf EQR-Stufe 4 verfügen;
(c) über ausreichende einschlägige Berufserfahrung und berufsbezogene 

Kenntnisse verfügen;
(d) über pädagogische Kompetenzen entsprechend den Anforderungen der 

Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO) verfügen, die durch eine Prüfung 
nachgewiesen wurden (Cedefop, 2020).

Um Ausbilder beim Erwerb der erforderlichen pädagogischen und beruf-
lichen Kompetenz zu unterstützen, organisieren die zuständigen Stellen (Ab-
schnitt 2.4.4) Erstausbildungskurse, die in unterschiedlichen Formaten angebo-
ten werden (Präsenzkurse, Fernunterricht oder Mischformen). Die zuständigen 
Stellen sind auch für die Organisation der AEVO-Prüfung verantwortlich; sie er-
lassen Prüfungsordnungen und setzen Prüfungsausschüsse ein. Wie vom BIBB 
empfohlen, könnten angehende Ausbilder zur Vorbereitung auf die AEVO-Prü-
fung einen 115-Stunden-Kurs absolvieren. (46) Jedes Unternehmen, das Lehr-
linge ausbildet, muss mindestens einen Ausbilder haben, der die AEVO-Prüfung 
bestanden hat. In einem Unternehmen können Auszubildende mit anderen Be-
schäftigten arbeiten, die sich in dem betreffenden Bereich auskennen, z. B. mit 
Facharbeitern, Gesellen oder Meistern (Hensen und Hippach-Schneider, 2016).

Seit 2009 gibt es neben der AEVO zwei neue Qualifikationen für Ausbilder, 
die zwar nicht verpflichtend sind, aber die Möglichkeit bieten, die Qualifikationen 

(42) BMBF. Der DigitalPakt Schule kommt. 
https://www.bildung-forschung.digital/de/der-digitalpakt-schule-kommt-2330.html 
BMBF. Wissenswertes zum DigitalPakt Schule. 
https://www.bmbf.de/de/wissenswertes-zum-digitalpakt-schule-6496.html

(43) BMBF. Qualitätsoffensive Lehrerbildung. 
https://www.bmbf.de/de/qualitaetsoffensive-lehrerbildung-525.html

(44) Berufsbildungsgesetz (BMJV, 2005).
(45) Handwerksordnung (BMJV, 1953).
(46) AEVO online. Wie lange dauert die Vorbereitung auf die AEVO-Prüfung?  

https://aevo-online.com/dauer-vorbereitung-auf-die-aevo-pruefung/
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von Ausbildern zu verbessern: den Geprüften Aus- und Weiterbildungspädago-
gen (AWP) und den Geprüften Berufspädagogen/die Geprüfte Berufspädagogin 
(BP) eine weiterführende Ausbilderqualifikation einschließlich beruflicher Kom-
petenzen in Bildung und Management. Mit diesen Qualifikationen sind Ausbilder 
befugt, zusätzliche Aufgaben wie die Suche nach und die Auswahl von Auszu-
bildenden oder das Ausbildungsmanagement zu übernehmen (Cedefop, 2020). 
Zu den Berufsprofilen gehören unter anderem Online-Tutoring, die Entwick-
lung von Unterrichtsmaterialien, die Fähigkeit zur Ermittlung von Kompetenzen 
von Praktikanten und Führungskompetenzen (Europäische Kommission und  
Cedefop, 2014).

Das Portal foraus.de (47) ist das größte Informations- und Austauschforum 
für Ausbilder. Es bietet Ausbildern auch die Möglichkeit, sich mithilfe von Online-
Lernmodulen weiter zu qualifizieren.

Das BMBF hat diverse Projekte zur Förderung der Digitalisierung aufgelegt, 
darunter Fortbildungsprojekte für Ausbilder wie die Initiative „Digitale Medien in 
der beruflichen Bildung“ (48), u. a. zur Ausbildung von Ausbildern, die als Multi-
plikatoren fungieren können, sowie das Instrumentarium für die „Kompetenz-
werkstatt“ (49), das konzeptionelle und digitale Unterstützung für die Ausbildung 
im Betrieb bietet.

(47) foraus.de. Portal für Ausbilderinnen und Ausbilder im Betrieb. https://www.foraus.de/html/
(48) Foraus.de. Digitalisierung der Arbeits- und Berufswelt.  

https://www.foraus.de/de/foraus_107718.php
(49) BMBF. Kompetenzwerkstatt. 

https://www.qualifizierungdigital.de/kompetenzwerkstatt-1930.php
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3.1. Antizipation des Qualifikationsbedarfs
Früherkennungsverfahren zur Ermittlung von Kompetenzerfordernissen sind in 
Deutschland gut eingeführt, und Daten werden an ein breites Spektrum von Nut-
zern weitergegeben. Es werden zahlreiche Maßnahmen zur Bedarfsantizipation 
durchgeführt, darunter Kompetenzprognosen, Kompetenzbeurteilungen und 
-erhebungen sowie Umfragen bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Insgesamt 
liefern die Maßnahmen zur Antizipation von Kompetenzen regelmäßig Ergebnis-
se und Empfehlungen, die in die Politik einfließen und es den einschlägigen Ein-
richtungen ermöglichen, rasch auf neue Arbeitsmarkterfordernisse zu reagieren.

Das BIBB und das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) sind 
die wichtigsten Produzenten von Kompetenzdaten für das BMBF. Sie sind ge-
setzlich mit der Bereitstellung von Arbeitsmarktinformationen und der Erfor-
schung des deutschen Berufsbildungssystems beauftragt (Cedefop, 2017). 
Derzeit überwacht das BIBB neue Qualifikationserfordernisse und leitet die 
wichtigsten Projekte in diesem Bereich:
(a) Die Qualifikations- und Berufsprojektionen (Qualifikation und Beruf‚ das 

Projekt QuBe) beobachten die Nachfrage und das Angebot auf dem Arbeits-
markt in Bezug auf Qualifikationen und Berufe und entwickeln ein Progno-
semodell für künftige Entwicklungen; (50)

(b) Das Forschungsnetzwerk FreQueNz soll künftigen Qualifikationsbedarf 
frühzeitig ermitteln. Dieses Projekt geht auf das BMBF zurück, und verschie-
dene Interessenträger präsentieren auf dieser Plattform Informationen, die 
eine Verknüpfung ihrer Forschungsergebnisse ermöglichen. Zu den teilneh-
menden Einrichtungen zählen Forschungseinrichtungen, Sozialpartner und 
das BIBB;

(c) das Referenz-Betriebs-System (RBS) wurde vom BIBB eingerichtet und 
stützt sich derzeit auf ein Netz von 1 400 teilnehmenden Betrieben, die sich 
nach Größe und Branche unterscheiden. Ein- oder zweimal jährlich nehmen 
diese Betriebe an einer Befragung teil, deren Schwerpunkt auf technologi-
schen und organisatorischen Entwicklungen sowie der beruflichen Erstaus-
bildung und der beruflichen Weiterbildung liegt; (51)

(50) BIBB. Das QuBe-Datenportal. 
https://www.bibb.de/en/qube_datenportal.php

 BIBB. Das QuBe-Projekt: Qualifikation und Beruf in der Zukunft. 
https://www.bibb.de/en/11727.php

(51) BIBB. Referenz-Betriebs-System. 
https://www.bibb.de/de/12471.php
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(d) seit 1979 finden alle sechs Jahre telefonische Befragungen von Erwerbs-
tätigen statt (zuletzt 2018). Darin werden rund 20 000 Beschäftigte zu ihrem 
Arbeitsplatz, ihrem Stellenprofil in Bezug auf ihre berufliche Qualifikation, 
ihren Arbeitsbedingungen und ihrem Bedarf an allgemeiner und beruflicher 
Weiterbildung befragt; (52)

(e) im Rahmen der Initiative Berufsbildung 4.0 (2016-2018) wurden die Auswir-
kungen der Digitalisierung auf Qualifikations- und Kompetenzanforderun-
gen untersucht. Diese von BIBB und BMBF ins Leben gerufene Initiative 
umfasste verschiedene Projekte wie das Forschungsprojekt „Fachkräfte-
qualifikationen und Kompetenzen für die digitalisierte Arbeit von morgen“ 
und das Programm „Digitaler Wandel in überbetrieblichen Berufsbildungs-
stätten und Kompetenzzentren“ (Abschnitt 2.2.1.4). (53) 

3.2. Gestaltung von Qualifikationen
In den Ausbildungsordnungen des dualen Berufsbildungssystems (Lehrlings-
ausbildung) sind die beruflichen Kompetenzen festgelegt, die im Rahmen einer 
betrieblichen Ausbildung erworben werden müssen, um einen einheitlichen na-
tionalen Rechtsstandard zu gewährleisten. Die Rahmenlehrpläne für die Aus-
bildungsordnungen für Betriebe werden mit den entsprechenden Lehrplänen 
der Berufsschulen abgestimmt, so dass sie sich ergänzen (BIBB, 2017a). In 
den berufsbildenden Teilzeitschulen basiert die Vermittlung theoretischer und 
praktischer berufsrelevanter Kenntnisse auf Rahmenlehrplänen, die für jeden 
anerkannten Ausbildungsberuf gemäß den Ausbildungsordnungen erstellt wer-
den. (54)

Die Initiative zur Aktualisierung und Entwicklung neuer Ausbildungs- 
ordnungen wird in der Regel von Berufsverbänden, Gewerkschaften, Arbeitge-
berverbänden oder dem BIBB ergriffen. Nach Vorlage eines Vorschlags bittet 
das zuständige Bundesministerium im Einvernehmen mit den Landesregierun-
gen alle Beteiligten um ihre Stellungnahme. Häufig gibt auch das BIBB eine Stel-
lungnahme ab, insbesondere wenn größere Überarbeitungen in Betracht gezo-
gen werden; dann führt das Institut Recherchen durch, bevor das Ministerium 
seine Entscheidung trifft. Das BIBB stellt die Plattform für den Prozess bereit,

(52) BIBB. Baua Erwerbstätigenbefragung.  
https://www.bibb.de/arbeit-im-wandel

(53) BIBB. Start einer Pilotinitiative für Berufsbildung 4.0.  
https://www.bibb.de/en/49603.php

(54) BIBB. Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe. 
https://www.bibb.de/en/65925.php
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moderiert und koordiniert ihn. Das zentrale Merkmal des Berufsbildungssystems, 
die enge Partnerschaft zwischen Arbeitgebern, Gewerkschaften und Regierung 
(Abschnitt 2.4), gilt auch für die Gestaltung von Berufsbildungsabschlüssen. Die 
Zusammenarbeit beruht auf Konsens, und gegen den erklärten Willen eines der 
Sozialpartner dürfen keine Ordnungen betreffend der beruflichen Erstausbil-
dung oder der beruflichen Weiterbildung erlassen werden.

Ausbildungsordnungen sind weit gefasst, um den Prozess der Anpassung 
an neue Entwicklungen zu unterstützen. Aufgrund des ständigen Wandels der 
auf dem Arbeitsmarkt verlangten Qualifikationen werden die Ausbildungsord-
nungen regelmäßig aktualisiert bzw. neue ausgearbeitet. 2019 wurden von den 
324 bestehenden Ausbildungsordnungen vier aktualisiert, und drei neu entwi-
ckelte Ausbildungsordnungen traten in Kraft (BIBB, 2020).

Die Aktualisierung bestehender Ausbildungsordnungen und die Entwicklung 
neuer Ordnungen erfolgen nach einem standardisierten Verfahren und sollten 
nicht länger als ein Jahr dauern (BIBB, 2019). Ausbildungsordnungen werden in 
mehreren Schritten erarbeitet (Abbildung 7; BIBB, 2017a; BIBB, 2017c):
(a) Schritt 1: Festlegen der Eckwerte der Ausbildungsordnung;
(b) Schritt 2: Erarbeitung und Abstimmung;
(c) Schritt 3: Erlass der Ausbildungsordnung und der Rahmenlehrpläne;
(d) Schritt 4: Erprobung, Bewertung und Anpassung.

3.2.1. Schritt 1: Festlegen der Eckwerte der Ausbildungsordnung
Auf Vorschlag der Sozialpartner leitet das zuständige Ministerium (z. B. BMWi, 
BMBF) das formale Neuordnungsverfahren auf der Grundlage der vereinbarten 
Eckwerte im Einklang mit dem BBiG (55) der einschlägigen Ausbildungsordnung 
ein:
(a) Bezeichnung des anerkannten Ausbildungsberufs;
(b) Ausbildungsdauer (zwei bis drei Jahre);
(c) Profil des Ausbildungsberufs (Mindestanforderungen an die beruflichen 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten der Lernenden);
(d) Rahmenlehrplan für die Ausbildung (Leitfaden zur zeitlichen und inhaltli-

chen Strukturierung des Lernprozesses);
(e) Prüfungsanforderungen. (56)

(55) BMBF, 2019e.
(56) BIBB, 2017a.
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Abbildung 7.  Verfahren zur Aktualisierung von Ausbildungs- 
  ordnungen

Quelle: Cedefop. (57).

3.2.2. Schritt 2: Erarbeitung und Abstimmung
In dieser Phase werden Ausbildungsordnungen für die Betriebe und Rahmen-
lehrpläne für die berufsbildenden Schulen erstellt und aufeinander abgestimmt. 
Die Spitzenorganisationen der Sozialpartner benennen Sachverständige, die 

(57) Illustration basiert auf BIBB, 2017c.
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gemeinsam mit dem BBIB die Neuordnung des Ausbildungsberufs erarbeiten; 
diese Sachverständigen verfügen über praktische Erfahrungen in Betrieben, in 
der Regel sowohl in der Ausbildung von Lehrlingen als auch bei deren Prüfun-
gen. Parallel dazu erstellen Sachverständige aus den Bundesländern die ent-
sprechenden Rahmenlehrpläne für die Berufsschulen. Abschließend findet eine 
gemeinsame Diskussion über die beiden Entwürfe statt, um sie zeitlich und in-
haltlich aufeinander abzustimmen.

3.2.3. Schritt 3: Erlass der Ausbildungsordnung und der Rahmenlehrpläne
Der „Bund-Länder-Koordinierungsausschuss Ausbildungsordnungen/Rahmen- 
lehrpläne“ (KoA) stimmt der Ausbildungsordnung und dem damit abgestimmten 
Rahmenlehrplan zu. Der Ausschuss besteht aus Vertretern der 16 für Berufs-
bildung zuständigen Landesministerien, des BMBF und der für die jeweiligen 
Ausbildungsordnungen zuständigen Fachministerien (in der Regel das BMWi). 
Der Rahmenlehrplan wird von den einzelnen Bundesländern entweder unmit-
telbar übernommen oder in länderspezifische Lehrpläne für die Berufsschulen 
umgesetzt. Die Texte werden im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und treten zu 
Beginn des nächsten Ausbildungsjahres in Kraft.

3.2.4. Schritt 4: Erprobung, Bewertung und Anpassung
Wenn neu entwickelte Ausbildungsordnungen in Kraft treten, werden sie zu-
nächst (in der Regel über einen Zeitraum von fünf Jahren) erprobt, so dass 
potenzielle Schwachstellen ermittelt werden können. Die Bewertung erfolgt in 
der Regel durch Vertreter der Sozialpartner, des Bundes und der Länder. Auf 
der Grundlage ihrer Erkenntnisse passen die Beteiligten unter Federführung des 
BIBB die Probeausbildungsordnungen entsprechend an und verleihen ihnen 
den so genannten dauerhaften Rechtsstatus.

3.3. Anerkennung früherer Lernerfahrungen
Menschen ohne anerkannte berufliche Qualifikationen haben Schwierigkeiten 
bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Im Vergleich zu Menschen mit einer 
beruflichen Qualifikation ist ihr Risiko, arbeitslos zu werden, mehr als fünfmal hö-
her. 2018 waren 17,4 % der Menschen ohne berufliche Qualifikation arbeitslos, 
gegenüber 3,4 % der Menschen mit beruflicher Qualifikation (Bildungsspiegel, 
2019). Daher ist die Anerkennung früherer Lernerfahrungen – auch nicht-forma-
ler und informeller Erfahrungen – oder ausländischer beruflicher Qualifikationen 
für die Integration dieser Gruppen in den Arbeitsmarkt von großer Bedeutung. 
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3.3.1. Validierung nicht formalen und informellen Lernens

3.3.1.1. Prüfung für externe Bewerber
Personen, die keinen formalen beruflichen Bildungsgang absolviert haben, ha-
ben nach dem Berufsbildungsgesetz (2005) und der Handwerksordnung (1953) 
die Möglichkeit, die so genannte Externenprüfung abzulegen.

Die Zulassung zur Abschlussprüfung für einen anerkannten Beruf wird er-
teilt, wenn der Bewerber nachweisen kann, dass er in dem betreffenden Beruf 
mindestens anderthalbmal so lange gearbeitet hat wie die Dauer der beruflichen 
Erstausbildung. Als Nachweis können beispielsweise Bescheinigungen, Arbeits-
verträge und die Unternehmensregistrierung im Falle einer selbstständigen Er-
werbstätigkeit vorgelegt werden.

Neben dem praktischen Teil der Prüfung, in dem einschlägige berufliche 
Kompetenzen geprüft werden, müssen externe Bewerber ihre theoretischen 
Kenntnisse in einer schriftlichen Prüfung nachweisen. Die Bewerber können 
sich entweder allein oder im Rahmen von Vorbereitungskursen vorbereiten, die 
von den zuständigen Kammern angeboten werden.

2018 waren 5,6 % aller Abschlussprüfungen für einen anerkannten Beruf 
extern, wobei der Anteil der einzelnen Berufsfelder sehr unterschiedlich war: 
44,7 % in Hauswirtschaft, 10,4 % in der Landwirtschaft, 7,2 % in Handel und 
Industrie, 4,4 % im öffentlichen Sektor, 1,3 % im Handwerk und 1,2 % in freien 
Berufen (BIBB, 2019; BMBF). (58)

3.3.1.2. Validierungssystem
Menschen ohne anerkannte berufliche Qualifikationen stehen in der Arbeits-
welt schwierige Zeiten bevor. Da ihre beruflichen Kompetenzen formal nicht an-
erkannt sind, haben sie vor allem Probleme, wenn sie arbeitslos werden, da 
sie auf dem Arbeitsmarkt unterschätzt werden. Das Projekt ValiKom (59), das 
zwischen dem BMBF und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag 
(DIHK) und dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) vereinbart 
wurde, läuft seit 2015 mit dem Ziel, ein Validierungssystem für nicht formales 
und informelles Lernen einzurichten, um die Sichtbarkeit von Kompetenzen zu 
erhöhen und die Arbeitsmarktchancen des Antragstellers zu verbessern. Es 

(58) BMBF. Externenprüfung: Voraussetzungen, Beratung und Vorbereitung. 
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/de/501.php

(59) Bildungsspiegel (2015). Valikom: Chancen Für Menschen Ohne Berufsabschluss. 
http://www.bildungsspiegel.de/news/weiterbildung-bildungspolitik/17-valikom-chancen-fuer-
menschen-ohne-berufsabschluss; 
Valikom. Berufsrelevante Kompetenzen bewerten und zertifizieren. 
https://www.validierungsverfahren.de/startseite/
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wurde ein standardisiertes Verfahren zur Ermittlung, Bewertung und Zertifizie-
rung beruflich relevanter Kompetenzen entwickelt. Die Kompetenzen eines Be-
werbers werden daraufhin geprüft, ob sie mit den erforderlichen Qualifikationen 
für einen anerkannten Berufsabschluss übereinstimmen. Am Ende stellt die zu-
ständige Kammer eine Gleichwertigkeitsfeststellung aus, aus der hervorgeht‚ 
ob die erworbenen Kompetenzen teilweise oder vollständig den Anforderungen 
des anerkannten Berufsabschlusses entsprechen. Die Endergebnisse des Pro-
jekts Valikom wurden Ende 2018 in einem Bericht mit Prozessbeschreibung, 
Zulassungskriterien, Instrumenten, Validierungszertifikaten und Empfehlungen 
veröffentlicht.

Mit dem Folgeprojekt ValiKom Transfer (2018-2021) werden weitere Kam-
merstandorte eingeführt, an denen die Validierungsverfahren durchgeführt wer-
den sollen. Neben Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern 
sind auch Landwirtschaftskammern beteiligt; Ende 2018 boten 30 Kammern die 
Validierung nicht formalen und informellen Lernens an. Es sollen Validierungs-
verfahren für 32 Berufe in Handel, Industrie, Handwerk und Landwirtschaft ein-
geführt werden.

3.3.2. Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen
Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Beurteilung und Anerkennung von im  
Ausland erworbenen Berufsqualifikationen (auch bekannt als Anerkennungsge-
setz des Bundes) wurde im April 2012 die Anerkennung ausländischer Berufs-
abschlüssen vereinheitlicht und vereinfacht (BMBF, 2020a). Es gibt dem Einzel-
nen das Recht, seine ausländischen beruflichen Qualifikationen anerkennen, 
validieren und einer deutschen beruflichen Qualifikation rechtlich gleichstellen 
zu lassen.

Das Gesetz gilt für mehr als 600 Berufe, darunter duale Ausbildungsberufe, 
den Handwerksmeister oder andere Qualifikationen in der Weiterbildung, ein-
schließlich reglementierter Berufe wie Ärzte und Rechtsanwälte. Die Anerken-
nung von landesrechtlich geregelten Berufen wie Ingenieure, Erzieher oder So-
zialpädagogen erfolgt auf Landesebene.

Antragsteller, die eine im Ausland erworbene berufliche Qualifikation an-
erkennen lassen wollen, müssen entsprechende Nachweise vorlegen. Verfügen 
Antragsteller nicht über diese Unterlagen, können sie ihre beruflichen Kompe-
tenzen in praktischer Weise belegen, z. B. durch die so genannte „Kompetenz-
analyse“, bei der sie diese Kompetenzen in einer Arbeitsprobe, einem Vorstel-
lungsgespräch oder einer Arbeitsprüfung in einem Betrieb nachweisen.
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Zugelassene Stellen (wie Kammern) führen die Prüfung und Anerkennung 
ausländischer Berufsqualifikationen durch. Zur Unterstützung wurden zentrale 
federführende Stellen eingerichtet, vor allem das IHK Foreign Skills Approval 
(IHK FOSA) (60) der Industrie- und Handelskammer (IHK) und die zentrale Be-
ratungsstelle für Berufe im Gesundheitswesen.

Es wurden Informationsportale und verschiedene Online-Beratungsinstru-
mente und -dienste eingerichtet, die Ausländer durch das Anerkennungsverfah-
ren leiten.

Die Umsetzung des Anerkennungsgesetzes des Bundes wird vom BMBF 
regelmäßig überwacht und dokumentiert. Seinem jüngsten Bericht zufolge wur-
den von 2012 bis 2018 insgesamt 140 700 Anträge auf Anerkennung auslän-
discher Qualifikationen gestellt. 2018 wurden 39 000 Anträge eingereicht, von 
denen 34 % auf den Bereich Krankenpflege entfielen. Von allen eingereichten 
Anträgen erhielten 52,2 % die vollständige Anerkennung, 9,7 % erhielten eine 
teilweise Anerkennung, nur 2,3 % erhielten keine Anerkennung, und 35,5 % der 
Fälle konnten 2018 nicht entschieden werden und sind noch anhängig. 20 % der 
Anträge stammten von Personen, die damals nicht in Deutschland lebten. Das 
Projekt ProRecognition unterstützt Menschen, die sich aus dem Ausland bewer-
ben, indem es über die Außenhandelskammern individuelle Beratung anbietet 
(BMBF, 2020a).

Das Anerkennungsgesetz des Bundes hat sich als erfolgreiches Instrument 
zur Förderung der Integration qualifizierter Zuwanderer in den deutschen Ar-
beitsmarkt und zur teilweisen Deckung der hohen Nachfrage nach qualifizierten 
Arbeitskräften erwiesen. (61) In der Folge wurde am 1. März 2020 das Fach-
kräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet, das Antragstellern mit anerkannter 
vollständiger beruflicher Qualifikation oder Hochschulausbildung die Möglichkeit 
einräumt, in Deutschland zu leben und zu arbeiten (BMI). (62) Das Fachkräfteein-
wanderungsgesetz sieht eine Ausnahme vor: IT-Spezialisten mit „hochentwickel-
ten praktischen Fachkenntnissen“ können ohne Anerkennung nach Deutschland 
kommen und ihren Beruf ausüben.

(60) IHK FOSA: www.ihk-fosa.de
(61) BIBB. Anerkennung in Deutschland. 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
(62) https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/migration/fachkraefteeinwanderung/faqs-

fachkraefteeinwanderungsgesetz.html
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3.4. Qualitätssicherung
Die Qualitätssicherung erfolgt durch diverse Stellen auf verschiedenen Ebenen 
und mit unterschiedlichen Instrumenten. BMBF und BIBB sind die Hauptakteu-
re bei der Berichterstattung und Forschung zur beruflichen Bildung und tragen 
damit zur Qualitätssicherung bei. Einer der wichtigsten Berichte, der eine Fülle 
von Informationen über die berufliche Aus- und Weiterbildung liefert, ist der jähr-
liche Berufsbildungsbericht des BMBF, dem der Datenreport des BIBB beigefügt 
ist. In diesen Berichten werden Bereiche ermittelt, in denen Aktualisierungen 
erforderlich sind, die zur Ausarbeitung von Projekten oder zur Änderung der 
Politik führen, wie z. B. die Aktualisierung von Ausbildungsordnungen (Abschnitt 
3.2). Die Qualitätssicherung wird für die betriebliche Ausbildung, die theoreti-
sche Ausbildung an Schulen oder die berufliche Weiterbildung unterschiedlich 
gehandhabt. Im nationalen Qualifikationsrahmen werden die formalen Qualifika-
tionen nach Niveaustufen klassifiziert.

3.4.1. Qualitätssicherung in der betrieblichen Ausbildung
Die nationalen Standards für die betriebliche Ausbildung sind im Berufsbildungs-
gesetz (2005) und in der Handwerksordnung (1953) festgelegt. Sie betreffen 
Ausbildungsordnungen (Abschnitt 3.2), Ausbildungseinrichtungen, Ausbilder 
und Prüfungen.

Die mit den Gewerkschaften zusammenarbeitenden Arbeitgeberorganisa-
tionen spielen eine Schlüsselrolle bei der Qualitätssicherung der betrieblichen 
Ausbildung. Der Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberverbände ist ein 
wichtiger Akteur bei der Festlegung von Mindeststandards für die betriebliche 
Erstausbildung und bei der Ausarbeitung von Ausbildungsordnungen (BIBB, 
2017c).

Die örtlichen Kammern überwachen die Vorschriften zu Ausbildern und 
Ausbildungseinrichtungen sowie den in Bildungsgängen erworbenen Kompe-
tenzen. Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen sowie Lehrkräfte sind in 
ihren Prüfungsausschüssen gleichermaßen vertreten. Auch die zuständige Stel-
le spielt eine wichtige Rolle bei der Qualitätssicherung, und zwar nicht nur durch 
die Überwachung, sondern auch die Beratung der Betriebe. Alle Ausbildungs-
verträge müssen von den Kammern registriert werden.

Betriebsräte, Jugend- und Lehrlingsvertreter tragen zur Einhaltung der Min-
deststandards durch die Arbeitgeber bei.
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3.4.2. Qualitätssicherung in Berufsschulen
Die Bildungsministerien der Bundesländer verfügen über eigene Qualitätssiche-
rungsprogramme für ihre Schulen. Der Lehrplan, in dem die theoretischen Inhal-
te festgelegt sind, die in Berufsschulen erworben werden sollen, wird regelmäßig 
von der KMK (Abschnitt 2.4.2) überarbeitet. Die lokalen Schulbehörden über-
wachen, ob die Schulen die Qualitätsanforderungen für die berufliche Erstaus-
bildung erfüllen. Bildungsstandards, Qualitätsrahmen, zentralisierte Prüfungen, 
Überwachung und Schulinspektion sind Instrumente zur Qualitätssicherung.

Die Schulen wenden intern ein Qualitätssicherungssystem durch Evaluie-
rung und Verbesserung an, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung des 
Lehrpersonals, der Zufriedenheit der Lernenden und ihrer Beschäftigungsfähig-
keit liegt. In einigen Bundesländern überwachen spezialisierte Stellen für Quali-
tätsentwicklung die Berufsschulen (so z. B. in Baden-Württemberg das Landes-
institut für Schulentwicklung).

3.4.3. Qualitätssicherung in der beruflichen Weiterbildung
Wichtigste Grundlage für die Qualitätssicherung in der beruflichen Weiterbildung 
ist die Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV), die 
auch Bestandteil des SGB III geworden ist. Die Verordnung wurde 2004 vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales erlassen und 2012 überarbeitet; sie 
regelt die Akkreditierung von Anbietern und Bildungsgängen der beruflichen 
Weiterbildung, die von der öffentlichen Hand finanziert werden. Dieser Akkredi-
tierungsprozess wird von privaten Zertifizierungsstellen kontrolliert, die von ei-
nem Beirat beraten werden. Der Rat setzt sich aus Vertretern der Bundesländer, 
der Arbeitgeber (BDA) und der Arbeitnehmer (DGB), Vertretern des BMBF und 
des BMWi zusammen (Bundesrepublik Deutschland, 2004). Ausbildungsanbie-
ter müssen nachweisen, dass sie ein anerkanntes Qualitätssicherungssystem 
anwenden. Im Einklang mit dem SGB III können Lernende von Arbeitsvermitt-
lungsagenturen ausgegebene Vermittlungsgutscheine nur in zertifizierten Pro-
grammen einlösen, die von zertifizierten Ausbildungsanbietern angeboten wer-
den. Das bedeutet, dass Anbieter von beruflicher Weiterbildung im Allgemeinen 
großes Interesse an einer Akkreditierung haben.

Das BIBB veröffentlicht eine regelmäßig aktualisierte Checkliste – Qualität 
beruflicher WEITERBILDUNG (die neueste Fassung wurde 2018 veröffentlicht), 
um die Lernenden bei der Suche nach Weiterbildungsangeboten und einem 
Anbieter guter Qualität zu unterstützen (BIBB, 2018b). Die Online-Plattform 
wbmonitor wird vom BIBB in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Er-
wachsenenbildung (DIE) betrieben und bietet Informationen und Austausch über 

KAPITEL 3. 
Gestaltung der Qualifikationen in der beruflichen Bildung
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Weiterbildung. (63) Bei den Weiterbildungsanbietern wird alljährlich eine Erhe-
bung über ihr Ausbildungsangebot, ihre Geschäftsentwicklung und ausgewählte 
interessante Themen durchgeführt. (64) Die Ergebnisse werden auf der Plattform 
und im Datenreport des BIBB (Abschnitt 2.4.1) veröffentlicht.

3.4.4. Nationaler Qualifikationsrahmen
Deutschland hat einen achtstufigen nationalen Qualifikationsrahmen für lebens-
langes Lernen eingerichtet (Cedefop, 2019). Der Rahmen basiert auf einem 
Lernergebnisansatz, bei dem die Bedeutung dessen hervorgehoben wird, was 
ein Lernender weiß, versteht und tun kann, und nicht der Ort und die Dauer 
des Lernens. Nach der Zuordnung formaler Qualifikationen zum DQR wird nun 
über die Zuordnung nicht formaler Qualifikationen diskutiert (Ball, 2019). Der 
DQR wurde 2012 zum Europäischen Qualifikationsrahmen in Bezug gesetzt, 
womit das deutsche duale System in allen EU-Mitgliedstaaten verständlich und 
vergleichbar gemacht wurde. Die Niveaus von DQR und EQR werden für die 
berufliche Erstausbildung und höhere Berufsbildungsabschlüsse ausgewiesen, 
wodurch der Erwerb von Kompetenzen transparenter wird. (65)

(63) https://wbmonitor.bibb.de
(64) BIBB. Die Umfrage 2017: Qualitätsmanagementsysteme in der Weiterbildung.  

https://www.bibb.de/de/79521.php
(65) BIBB. DQR – Der Deutsche Qualifikationsrahmen. https://www.bibb.de/de/596.php
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4.1. Förderung der Teilnahme an der beruflichen Aus- 
 und Weiterbildung: Hintergrund
Das duale System mit seinen beiden Lernorten, insbesondere die Lehrlingsaus-
bildung, ist seit vielen Jahrzehnten ein beliebter Bildungsweg zum Eintritt in den 
Arbeitsmarkt (Abschnitt 2.2.1). Der demografische Wandel und die zunehmende 
Attraktivität der akademischen Bildung haben jedoch seit 2007 zu einem Rück-
gang der Zahl der Auszubildenden geführt, mit Ausnahme der Jahre 2016 und 
2017, in denen die Zahl aufgrund des Interesses von Flüchtlingen leicht gestie-
gen ist.

Die Zahl der jungen Menschen, die für das Schuljahr 2018/19 einen Aus-
bildungsplatz suchten, war niedriger als die Zahl der verfügbaren Ausbildungs-
plätze (549 000 gegenüber 578 200). Dennoch blieben 2019 rund 53 100 Aus-
bildungsplätze unbesetzt, und 24 500 Bewerber konnten nicht vermittelt werden 
(BIBB, 2020). Diese Diskrepanz hat in den letzten zehn Jahren (Abbildung 8) 
hauptsächlich aus folgenden Gründen zugenommen: Der Ausbildungsplatz be-
findet sich nicht in der Nähe des Wohnorts des Ausbildungssuchenden, ent-
spricht nicht den beruflichen Ambitionen des Ausbildungssuchenden oder wird 
aufgrund fehlender Merkmalen nicht besetzt (entweder weist der Betrieb be-
stimmte Merkmale nicht auf, z. B. eine bestimmte Größe, oder der Ausbildungs-
suchende wird vom Betrieb abgelehnt, weil kein Abschluss vorliegt). Im Schuljahr 
2018/19 gab es in acht Bundesländern mehr Ausbildungsplätze als Bewerber, 
während andere Bundesländer vor genau der umgekehrten Herausforderung 
standen, denn in Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen beispielsweise war 
die Zahl der Bewerber höher als die der Ausbildungsplätze (Bundesagentur für 
Arbeit, 2019a). Bestimmte Branchen mit Berufen wie Büroangestellte und Fahr-
zeugmechatroniker sind beliebt und ziehen viele Bewerber um Ausbildungsplät-
ze an, während andere Branchen mit Berufen wie Koch oder Metzger mit unbe-
setzten Ausbildungsplätzen zu kämpfen haben. In diesem Zusammenhang hat 
sich das „Konzept der vier Wellen“ zur (Nach )Vermittlung von jungen Menschen 
in betriebliche Ausbildung mit gemeinsamen Aktionen über den Verlauf des Be-
rufsberatungsjahres bewährt. Die Wirtschaft und die Bundesagentur für Arbeit 
werden ihr Engagement bei der Vermittlung junger Menschen in eine betrieb-
liche Ausbildung weiter etablieren (Allianz für Aus- und Weiterbildung, 2019).
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Abbildung 8.  Warum finden Ausbildungssuchende und Betriebe nicht  
  zusammen?

 Betriebe akzeptieren Ausbildungssuchende wegen bestimmter Merkmale nicht  
 (z. B. Fehlen eines bestimmten Zeugnisses) oder der Ausbildungssuchende lehnt  
 den Betrieb wegen bestimmter Merkmale (z. B. Größe) ab.
 Das Ausbildungsangebot passt zu den beruflichen Ambitionen, befindet sich jedoch  
 nicht in dem für den Ausbildungssuchenden zuständigen Bezirk der
 Arbeitsverwaltung.
 Das Ausbildungsangebot passt nicht zu den beruflichen Ambitionen des  
 Ausbildungssuchenden.
Quelle: Bertelsmann Stiftung, 2019.

Es gibt noch immer eine große Zahl potenzieller Lernender. 2018 verfüg-
ten 14,4 % oder etwa 2,12 Millionen der 34- bis 20-Jährigen nicht über eine 
Berufsqualifikation; von diesen waren 32,9 % junge Menschen mit Migrations-
hintergrund (BMBF, 2020b). Die Zahl der Flüchtlinge, die vor allem seit 2015 
Asyl suchen und sich (mit Anmeldung bei einer Arbeitsagentur) um einen Ausbil-
dungsplatz bewerben, hat sich von 10 253 im Jahr 2016 auf etwa 38 113 im Jahr 
2019 mehr als verdreifacht. Diese Zahl entspricht fast 6,9 % aller registrierten 
Bewerber um einen Platz in der dualen Ausbildung, was den Erfolg bestimmter 
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Anreize für Unternehmen und Flüchtlinge bei der Berufsausbildung widerspie-
gelt (Abschnitte 4.3.2 und 4.2.1.2) (BIBB, 2019; BIBB 2020). (66)

Als Reaktion auf die Notwendigkeit, die berufliche Aus- und Weiterbildung 
zu fördern, hat die Regierung 2015 die Initiative „Allianz für Aus- und Weiter-
bildung“ (67) ins Leben gerufen, die für den Zeitraum 2019-2021 erneuert wurde 
(Allianz für Weiterbildung, 2019). Die Initiative wurde von Vertretern der Bundes-
regierung, der Bundesagentur für Arbeit (BA), der Gewerkschaften, der Arbeit-
geberverbände und der Bundesländer unterzeichnet. Wichtige Ziele der Allianz 
sind:
(a) Erhöhung der Zahl der ausbildenden Unternehmen und Auszubildenden 

und Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen;
(b) Steigerung der Attraktivität und Qualität der dualen Ausbildung und Förde-

rung der beruflichen Bildung;
(c) Stärkung der beruflichen Fortbildung und der höheren Berufsbildung.

Das BMBF hat den Pakt für die Berufsbildung (2017-21) ins Leben gerufen, 
in dem seine verschiedenen Aktivitäten und Initiativen zur Entwicklung einer mo-
dernen, attraktiven und dynamischen Berufsbildung zusammengeführt werden, 
um eine Gesamtstrategie zu entwickeln, die die Sichtbarkeit und Wertschätzung 
von Berufsbildungswegen in der Öffentlichkeit erhöht (Cedefop, 2020).

4.2. Anreize für Lernende

4.2.1. Anreize für Lernende in der beruflichen Erstausbildung

4.2.1.1. Finanzielle Anreize und Unterstützung für Lernende in der beruflichen  
 Erstausbildung
Für viele Lernende ist eine Lehrlingsausbildung attraktiv, da sie auf diese Weise 
direkt nach der Schule ihr eigenes Geld verdienen und finanzielle Unabhängig-
keit erlangen können (Abschnitt 2.5.1). Neben der Vergütung gibt es zusätzliche 
Maßnahmen zur finanziellen Unterstützung der Lernenden während ihrer beruf-
lichen Erstausbildung:

(66) Das BMBF hat das BIBB beauftragt, Daten zu erheben und über die Integration von Flüchtlingen 
in Bildung und Arbeit Bericht zu erstatten. Zwischen September 2016 und September 2017 wurde 
eine Erhebung unter Flüchtlingen durchgeführt, die sich um eine Lehrstelle beworben hatten (BIBB, 
2018c).

(67) BMWi. Erfolgsmodell Duale Ausbildung. 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/ausbildung-und-beruf.html
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(a) Die Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)‚ die Teil des SGB III ist, bietet Ler-
nenden in der beruflichen Erstausbildung und in Berufsvorbereitungsmaß-
nahmen Unterstützung bei der Finanzierung ihrer Lebenshaltungskosten 
durch die Bundesagentur für Arbeit. Die Höhe dieser Leistung wird für jeden 
Einzelfall berechnet und berücksichtigt Variablen wie die Höhe der Ausbil-
dungsvergütung, die finanzielle Situation der Familie, die Miete (insbeson-
dere wenn der Lernende zur Teilnahme an der Ausbildung an einen anderen 
Ort umziehen muss) und die Fahrtkosten; (68)

(b) mit dem Zuschuss nach dem „BAföG“ (BMBF, 2019c) werden Lernende in 
schulischen Berufsbildungsgängen finanziell gefördert und bei der Deckung 
ihrer Kosten für Ernährung, Kleidung, Unterkunft oder Schulungsmaßnah-
men wie Bücher und Beförderung unterstützt. Die endgültige Höhe des Zu-
schusses wird für jeden einzelnen Fall berechnet und berücksichtigt ver-
schiedene Variablen, z. B. die finanzielle Situation der Familie im Verhältnis 
zu den Kosten für Unterkunft, Fahrtkosten und Lehrmaterial; (69) 

(c) mit dem Programm „AusbildungWeltweit“ (2018-24) (70) werden Auszu-
bildende, die den praktischen Teil ihrer Berufsausbildung im Ausland ab-
solvieren wollen, finanziell unterstützt. Etwa 35 Mobilitätsberater aus den 
Kammern beraten die Lernenden. Seit 2018 haben mehr als 1 000 junge 
Menschen eine solche finanzielle Förderung erhalten (BMBF, 2020b).

Neben finanziellen Aspekten erhalten die Lernenden auch Unterstützung, 
um zu verhindern, dass sie ihre berufliche Erstausbildung abbrechen. Die Un-
terstützung während der Berufsausbildung (ausbildungsbezogene Hilfe (abH) 
(Bundesagentur für Arbeit, 2017a) oder der Assistierten Ausbildung (AsA) (Bun-
desagentur für Arbeit, 2017b) bietet bedürftigen Lernenden individuelle und 
sozialpädagogische Unterstützung sowie Sprachunterricht oder Nachhilfe in 
fachspezifischen Themen. Ein begleitender Mentor kann unter anderem dazu 
beitragen, die Beziehung zum Ausbildungsbetrieb zu stabilisieren, während spe-
zielle Kurse (z. B. Sprachunterricht) die Möglichkeit bieten, die erforderlichen 
theoretischen Kenntnisse zu erwerben. Die Maßnahme „Assistierte Ausbildung“ 
2015-18 hat sich dabei bewährt, benachteiligten jungen Menschen den Erwerb 
einer beruflichen Qualifikation zu erleichtern, und wurde um zwei weitere Aus-
(68) Azubi.de. Berufsausbildungsbeihilfe.  

https://www.azubi.de/beruf/tipps/berufsausbildungsbeihilfe
(69) BMBF. Bildungskredit. 

https://www.bmbf.de/de/bildungskredit-2118.html
  Bundesverwaltungsamt. Das Bildungskreditprogramm der Bundesregierung. 

www.bildungskredit.de
(70) BMBF. Rund Um Ausbildungweltweit.  

https://www.ausbildung-weltweit.de/
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bildungsjahre verlängert; 2019 nahmen rund 8 000 junge Menschen an dieser 
Maßnahme teil (BMBF, 2020b).

4.2.1.2. Anreize für die Integration von Migranten und Flüchtlingen in die 
 berufliche Erstausbildung
2018 hatten etwa 25,5 % der deutschen Bevölkerung einen Migrationshinter-
grund und lebten in Deutschland rund 1,06 Millionen Flüchtlinge (Abschnitt 1.1). 
Diese hohe Zahl erfordert einschlägige Programme und Anreize, um Migranten 
und Flüchtlinge für Programme der beruflichen Erstausbildung zu gewinnen und 
in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Mit dem Integrationsgesetz (Juli 2016) soll die Integration von Flüchtlingen 
in die Gesellschaft durch den Ansatz „Fördern und Fordern“ erleichtert werden. 
Es regelt die Einzelheiten im Hinblick auf Integrationskurse, den Zugang zur Be-
rufsbildung und zum Arbeitsmarkt sowie den Wohnsitz (Cedefop und ReferNet 
Germany, 2017). Flüchtlinge mit Aussicht auf Daueraufenthalt erhalten während 
ihrer Berufsausbildung frühzeitig Integrationskurse und Rechtssicherheit: bis zu 
drei Jahre Aufenthaltsrecht für Auszubildende bis zum erfolgreichen Abschluss 
der Ausbildung, gefolgt von einem zweijährigen Aufenthaltsrecht, wenn die Per-
son in dem Beruf arbeitet, in dem sie ausgebildet wurde. Diese so genannte 
„3+2“-Regel kann auf gut integrierte Einwanderer mit „Duldungs“-Status aus-
gedehnt werden (der kein Aufenthaltsrecht beinhaltet, sondern lediglich eine 
Aussetzung der Abschiebung bedeutet). Dieses Gesetz trat am 1. Januar 2020 
in Kraft. (71) Das Gesetz gewährt Flüchtlingen auch das Recht auf Zugang zu 
Fördermaßnahmen bei der Teilnahme an Berufsbildungsprogrammen (Abschnitt 
4.2.1.2) nach 15 Monaten in Deutschland anstelle der zuvor geforderten vier 
Jahre.

Ein wichtiger Schritt im Hinblick auf die Integration von Menschen mit Migra-
tionshintergrund in die Berufsbildungsgänge ist die Bereitstellung von Deutsch-
kursen. 2015 lief ein spezielles, aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) geför-
dertes Programm „Deutsch für den Beruf“ (72) an; dieses Programm wurde vom 
Bund durch das Angebot an berufsbezogener Sprachförderung erweitert und 
wurde zu einem Regelinstrument der Sprachförderung. 2019 nahmen rund 180 
000 Personen an berufsbezogenen Sprachkursen teil (BMBF, 2020b). Das Buch 

(71) Informationsportal für Arbeitgeber. 
https://www.informationsportal.de/neue-gesetze-aus-migrationspaket-der-bundesregierung/

(72) BAMF (2019). Deutsch für den Beruf. 
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/DeutschBeruf/deutsch-
beruf-node.html
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„Deutschland von A bis Z“ (73) wurde veröffentlicht, finanziert vom Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Im Rahmen der Initiative „Bildungsketten“ wird die Berufsorientierung für 
Flüchtlinge (BOF, 2016-21), auch jugendliche Flüchtlinge, und Migranten an-
geboten, die Zugang zum Arbeitsmarkt haben und über das Alter hinaus sind, 
in dem sie in Vollzeit eine allgemeinbildende Schule besuchen müssen. 13 bis 
26 Wochen lang erwerben sie das Fachvokabular und Kenntnisse im Zusam-
menhang mit dem Beruf ihres Interesses. Während dieser Zeit erhalten sie indi-
viduelle Unterstützung in sozialpädagogischen Angelegenheiten. (74) Seit 2016 
haben mehr als 3 400 junge Menschen an diesen Programmen teilgenommen, 
und etwa die Hälfte konnte in eine berufliche Ausbildung oder ein Übergangs-
programmvermittelt werden (BMBF, 2020b).

4.2.2. Anreize für Lernende in der beruflichen Weiterbildung
Der demografische und technologische Wandel, der zu wirtschaftlichen und 
strukturellen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt führt, verlangt von Arbeit-
nehmern größere Anpassungsfähigkeit. Die große Bedeutung der beruflichen 
Weiterbildung hat zu weitreichenden Gesetzesänderungen geführt.

Die Novelle des Gesetzes zur Stärkung der beruflichen Weiterbildung und 
des Versicherungsschutzes in der Arbeitslosenversicherung (AWStG) 2016 ver-
bessert die finanziellen Bedingungen, unter denen Geringqualifizierte, Lang-
zeitarbeitslose und ältere Arbeitnehmer Zugang zur beruflichen Weiterbildung 
haben, insbesondere durch Ausbildungsbeihilfen und finanzielle Anreize für die 
Ablegung von Prüfungen.

Das Qualifizierungschancengesetz (2019) geht noch einen Schritt weiter 
und führt das Recht Erwerbstätiger ein, unabhängig von ihrer Qualifikation, ih-
rem Alter oder der Größe ihres Betriebs Zugang zu Weiterbildungsmitteln zu 
erhalten, wenn sie von strukturellen Veränderungen (z. B. digitalem Wandel) 
betroffen sind oder eine Weiterbildung für den Zugang zu einem Beruf suchen, 
in dem Engpässe an Fachkräften bestehen. Interessierte Arbeitnehmer können 
Zuschüsse (nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)) bzw. in-
direkte Unterstützung (z. B. Bildungsurlaub) erhalten (BIBB, 2018b). Die Finan-
zierung deckt die Kosten der beruflichen Weiterbildung und einen Ausgleich für 
das Gehalt ab, vorbehaltlich einer gemeinsamen Finanzierung durch den Arbeit-
geber, die proportional zur Unternehmensgröße ist. (75)
(73) Deutschland von A bis Z. https://handbookgermany.de/en.html
(74) BMBF. Berufliche Orientierung für Zugewanderte. 

https://www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-fluechtlinge/de/english-1993.html#BOF
(75) BMAS. Qualifizierungschancengesetz. 

https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/qualifizierungschancengesetz.html
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Die folgenden Förderprogramme fördern die Teilnahme verschiedener Ziel-
gruppen an der beruflichen Weiterbildung:
(a) Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz; (76)
(b) Weiterbildungsstipendium (BIBB, 2019);
(c) Aufstiegsstipendium;
(d) Bildungsprämie.

4.2.2.1. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
Das AFBG (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz) (77) ist das umfassendste 
Förderinstrument der beruflichen Weiterbildung in Deutschland und ein wichti-
ger Motor für Höherqualifizierung und beruflichen Aufstieg. Es berechtigt Fach-
kräfte zum Erhalt finanzieller Unterstützung für die Vorbereitung von mehr als 
700 Fortbildungsabschlüssen, wie z. B. Meister, Techniker, Fachkräfte, Erzieher 
und Betriebswirt. Diese finanzielle Unterstützung wird gemeinsam von Bund und 
Ländern gewährt und entspricht dem BAföG für Studierende. Um diesen Zu-
schuss zu erhalten, muss der Bewerber an einer Maßnahme mit mindestens 
400 Unterrichtsstunden bei einem zertifizierten Ausbildungsanbieter teilnehmen. 
Seit seiner Einführung im Jahr 1996 haben mehr als 2,2 Millionen Lernende 
Zuschüsse erhalten (BMBF, 2019d). Das AFBG wird derzeit im Rahmen einer 
Überarbeitung umfassend modernisiert und mit besseren Leistungen ausgestat-
tet und soll im August 2020 in Kraft treten. (78)

4.2.2.2. Weiterbildungsstipendium
Das Weiterbildungsstipendium wird besonders talentierten jungen Absolventen 
der beruflichen Bildung gewährt, die in den Arbeitsmarkt eingetreten sind (ein 
ähnliches Stipendium gibt es in der akademischen Bildung) und eine Weiter-
bildung absolvieren möchten, wie z. B. Meister-, Techniker- und Fachwirt-Lehr-
gänge, oder an fachübergreifenden Weiterbildungen wie EDV- oder Sprachkur-
sen teilnehmen möchten. Gefördert werden Fahrt- und Aufenthaltskosten sowie 
Aufwendungen für Arbeitsmittel. Stipendiaten können Zuschüsse von insgesamt  
7 200 EUR für beliebig viele Weiterbildungen innerhalb von drei Jahren erhal-
ten. 10 % der Kosten müssen sie selbst tragen. Seit dieser Zuschuss im Jahr 
(76) BMBF. Die Förderung.  

https://www.aufstiegs-bafoeg.de/de/was-wird-gefoerdert-1698.html
(77) BMBF. Die Förderung. 

https://www.aufstiegs-bafoeg.de/de/was-wird-gefoerdert-1698.html
(78) BMBF. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) Änderungen ab 1.8.2020 auf einen Blick. 

https://www.bmbf.de/files/095_19_Handout_AFBG_V4.pdf 
Cedefop; ReferNet Germany (2020). Schwerpunkt auf Exzellenz in der Berufsbildung durch 
Novelle des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG). https://www.cedefop.europa.eu/en/
news-and-press/news/germany-focus-excellence-vet-through-updated-training-assistance-act-afbg
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1991 angeboten wurde, haben etwa 145 000 junge Menschen davon profitiert. 
Die Bundesregierung hat bis 2019 mehr als 500 Mio. EUR für dieses Programm 
ausgegeben (BIBB, 2020).

4.2.2.3. Aufstiegsstipendium
Das Aufstiegsstipendium (79) des BMBF richtet sich an qualifizierte Fachkräfte mit 
herausragenden Talenten, die über mindestens zwei Jahre Berufserfahrung ver-
fügen und ihren ersten akademischen Abschluss anstreben. Vollzeitstudierende 
werden mit monatlich 815 EUR unterstützt (zuzüglich 130 EUR, wenn sie Kinder 
unter 10 Jahren haben), berufsbegleitend studierende Stipendiaten erhalten pro 
Jahr 2 400 EUR. Wenn ihr Studium einen Auslandsaufenthalt umfasst, werden 
zusätzlich 200 EUR für höchstens ein Jahr gezahlt. Dieses Programm startete 
2008 und gewährt seitdem alljährlich rund 1 000 Stipendien; bis 2019 waren 
rund 12 000 Stipendien gewährt worden (BMBF, 2020b; BIBB, 2019).

4.2.2.4. Bildungsprämie
Mit dem Programm Bildungsprämie (2008-22) werden individuelle berufsbezo-
gene Weiterbildungsmaßnahmen gefördert, wenn eine solche Fortbildung für 
den derzeitigen oder einen künftigen geplanten Arbeitsplatz wichtig ist. Bisher 
wurden 360 000 Bildungsprämien gewährt (BMBF, 2020b). Prämien werden in 
Form von Prämien- und Spargutscheinen angeboten:
(a) Prämiengutscheine decken 50 % der Kosten für Studien- und Prü-

fungsgebühren bis zu einem Höchstbetrag von 500 EUR. Um für die-
sen Gutschein in Frage zu kommen, müssen Personen bestimmte Vo-
raussetzungen erfüllen, wie z. B. mindestens 15 Stunden wöchentlich 
erwerbstätig sein oder Elternurlaub oder Pflegeurlaub haben, über ein 
zu versteuerndes Jahreseinkommen von höchstens 20 000 EUR (bzw.  
40 000 EUR bei Paaren) verfügen und das Recht haben, in Deutschland zu 
arbeiten;

(b) Spargutscheine werden Personen angeboten, die ein Ansparguthaben nach 
dem Vermögensbildungsgesetz haben und auf das angesparte Guthaben 
zugreifen können, ohne dass die Arbeitnehmersparzulage verloren geht. Al-
ter, aktuelles Einkommen und aktueller Erwerbsstatus sind für den Erhalt  
dieses Gutscheins nicht relevant (BMBF, 2019d). (80)

(79) BMBF. Das Aufstiegsstipendium. 
https://www.bmbf.de/de/das-aufstiegsstipendium-882.html

(80) BMBF. Weiterbildungssparen: der zweite Baustein der Bildungsprämie.  
https://www.bildungspraemie.info/_medien/downloads/BiP_SGS-Infos-WBI.pdf
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4.2.3. Anreize für Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen
Gemäß der nationalen Strategie zur Verhinderung von Arbeitslosigkeit fördern 
mehrere Maßnahmen die Teilnahme an der beruflichen Erstausbildung und 
Weiterbildung, die auch in Form von Teilqualifikationen angeboten werden kön-
nen (Kasten 2). Diese Maßnahmen werden von der Arbeitsverwaltung (auf der 
Grundlage des SGB III) mit Schwerpunkt auf Arbeitslosen und Geringqualifizier-
ten, von Arbeitslosigkeit bedrohten und älteren Menschen durchgeführt (Huis-
mann, 2018; BBIB, 2019).

Bevor Menschen Zugang zu einem der angebotenen Unter-stützungspro-
gramme erhalten, prüft die Arbeitsverwaltung, ob ein Weiterbildungsbedarf be-
steht, ob also der Antragsteller in der Lage ist, ohne weitere Aus- oder Fortbil-
dung eine Beschäftigung zu finden, oder ob andere Maßnahmen angemessener 
sind. Die Beratung des Antragstellers durch die Arbeitsverwaltung oder das Job-
center muss frühzeitig erfolgen (Bundesagentur für Arbeit, 2019b). Nachdem die 
Arbeitsverwaltung bestätigt hat, dass der Bewerber eine Weiterbildung benötigt, 
stehen mehrere Programme zur Verfügung:
(a) die wichtigste Maßnahme ist der Bildungsgutschein. Er verfolgt je nach 

Begünstigtem zwei Ziele: Aktivierung und berufliche Eingliederung einer-
seits und Förderung der beruflichen Weiterbildung andererseits. Der Aus-
bildungsgutschein gibt das Bildungsziel und die Dauer der Ausbildung an, 
die Region, für die dieser Gutschein gilt, welche Kosten abgedeckt sind 
(z. B. Lehrgangsgebühr, Fahrtkosten) und die Gültigkeitsdauer. Der Gut-
schein kann von jeder Bildungseinrichtung eingelöst werden, die für eine 
Finanzierung nach Maßgabe des Gutscheins zugelassen ist. Förderfähige 
Lehrgänge zur Erlangung, Aktualisierung oder Aufwertung einer beruflichen 
Qualifikation (auch in Form von Teilqualifikationen, siehe Kasten 2) sind in 
der Datenbank KURSNET (81) aufgeführt;

(b) das Programm „Zukunftsstarter“ läuft seit 2016 (zunächst bis 2020) und zielt 
darauf ab, die 25- bis 35-Jährigen, einschließlich gering qualifizierter Arbeit-
nehmer, zum Erwerb eines Abschlusses zu motivieren. Mögliche Wege zum 
Erwerb einer Qualifikation sind Umschulung, Berufsausbildung oder externe 
Prüfung (Abschnitt 3.3.1.2). Bis 2020 sollen mit dieser Maßnahme 120 000 
junge Erwachsene erreicht werden;

(c) die „Initiative zur Flankierung des Strukturwandels“ (IFlaS) bietet gering 
qualifizierten Arbeitslosen die Möglichkeit, modulare (Teil-)Qualifikationen 
(Kasten 2) oder eine anerkannte berufliche Qualifikation zu erwerben. 2017 
nahmen etwa 30 000 Personen an diesem Programm teil (BIBB, 2019);

(81) KURSNET: http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/
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(d) das Programm „WeGebAU“ (Weiterbildung Geringqualifizierter und be-
schäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen) unterstützt gering quali-
fizierte und ältere Arbeitnehmer durch Bezuschussung ihrer Weiterbildung. 
Ein Teil des WeGebAU-Programms (82) befasst sich schwerpunktmäßig mit 
der finanziellen Unterstützung von Weiterbildungsmaßnahmen, die für die 
Beschäftigten von KMU außerhalb ihrer Betriebe durchgeführt werden. Für 
Arbeitnehmer unter 45 Jahren übernimmt die Agentur für Arbeit bis zu 50 % 
ihrer Weiterbildungskosten. Bei Arbeitnehmern über 45 Jahren bezuschusst 
die Arbeitsverwaltung ihre berufliche Weiterbildung auch dann, wenn sie 
keine berufliche Qualifikation besitzen. Die berufliche Weiterbildung muss 
jedoch mindestens vier Wochen dauern oder etwa 160 Unterrichtsstunden 
umfassen. Bei Betrieben mit weniger als 10 Beschäftigten können die vollen 
Kosten gedeckt werden (BMBF, 2019d);

(e) eine Umschulung wird Personen angeboten, die Schwierigkeiten haben, mit 
ihrer derzeitigen beruflichen Qualifikation einen Arbeitsplatz zu finden. Sie 
gibt Erwachsenen die Möglichkeit, in einem anderen Beruf, der auf dem 
Arbeitsmarkt benötigt wird, eine Berufsausbildung mit der Möglichkeit einer 
kürzeren Ausbildungsdauer zu absolvieren. Neben der Zahlung weiterer 
Leistungen bei Arbeitslosigkeit trägt die Agentur für Arbeit die Ausbildungs-
kosten. (83) So haben im Schuljahr 2018/19 etwa 7 000 Personen eine Um-
schulung zum Altenpfleger absolviert, von denen 43 % eine Umschulung 
mit kürzerer Ausbildungsdauer (weniger als drei Jahre, also der normalen 
Dauer) durchlaufen haben.

(82) Bundesagentur für Arbeit; DGB; BDA (2017). WeGebAU: Weiter durch Bildung.  
https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/WeGebAU_Brosch%C3%BCre.pdf/$file/
WeGebAU_Brosch%C3%BCre.pdf

(83) Bundesagentur für Arbeit. 
https://www.arbeitsagentur.de/beruf-wechseln/rahmenbedingungen
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Kasten 2.    Teilqualifikationen

In Anbetracht der Dynamik, mit der Transformationsprozesse die auf dem Arbeitsmarkt 
nachgefragten Kompetenzen verändern, ist das Angebot von Teilqualifikationen wichtig, 
um die benötigten qualifizierten Arbeitskräfte sicherzustellen.

Teilqualifikationen (TQ) sind Bildungsangebote‚ die den Lernenden den Erwerb beruflicher 
Abschlüsse durch systematische und aufeinander folgende Qualifikationen ermöglichen. 
Sobald alle Teilqualifikationen abgeschlossen sind, kann der Lernende eine Prüfung für 
externe Bewerber ablegen (Abschnitt 3.3.1.1) (BIBB, 2020).

Die Arbeiten an den Verfahren für Zertifizierungen und die Entwicklung von Schulungs-
modulen werden fortgesetzt, und es werden mehrere Projekte zu Teilqualifikationen durch-
geführt, darunter:
• die Arbeitgeberinitiative „Eine Teilqualifizierung (TQ) erfolgreicher!“ (84) mit der Einfüh-

rung eines Gütesiegels für Teilqualifikationen;
• das vom BMBF geförderte TQ-Projekt ETAPP (2019-21) (85), mit dem bundesweit stan-

dardisierte Teilqualifikationen entwickelt werden sollen;
• die Initiative USE OPPORTUNITIES! der Industrie- und Handelskammern mit Teilqua-

lifikationen für eine anerkannte berufliche Qualifikation (2017-22) (86), um auch bun-
desweit standardisierte Teilqualifikationen zu entwickeln. 

Quelle: Cedefop. 

4.3. Anreize für Unternehmen
Die Lehrlingsausbildung hat in Deutschland eine lange Tradition (87), und viele 
Unternehmen bieten seit Jahrzehnten Auszubildenden Ausbildungsplätze an. 
Arbeitgeber haben Interesse daran, jungen Menschen Lehrstellen anzubieten, 
da dies der geeignetste Weg ist, ihren künftigen Bedarf an qualifiziertem Perso-
nal rechtzeitig zu decken. Gleichzeitig haben Ausbildungsbetriebe, insbesondere 
KMU, Schwierigkeiten bei der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen. 2018 stieg  

(84) Bundesweite Initiative zur Fachkräftegewinnung und -entwicklung. 
https://www.nachqualifizierung.de/

(85) ETAPP. Etablierung eines Teilqualfizierungsstandards für An- und ungelernte Erwachsene über 
25 unter Praxisrelevanten und Pädagogischen Anforderungen]. Establishing of partial qualification 
standards for low-qualified adults above 25 while considering practise relevant and pedagogical 
requirements. https://www.etapp-teilqualifizierung.de/

(86) DIHK. Ausbildung. https://www.dihk.de/themenfelder/aus-und-weiterbildung/ausbildung/
ausbildungspolitik/positionen/teilqualifikation

(87) Mit dem Berufsbildungsgesetz von 1969 wurden gemeinsame Standards für die duale  
Ausbildung festgelegt:  
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/erfolgsmodell-duale-ausbildung-1674226
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der Anteil der ausbildungsberechtigten Unternehmen in Deutschland erstmals 
seit 2010 auf 54 %. Bei den Ausbildungseinrichtungen war die Teilnahmequote 
in Westdeutschland (54 %) deutlich höher als in Ostdeutschland (47 %). (88) Die 
Zahl der Unternehmen, die Lehrstellen anbieten, ist je nach Branche und Unter-
nehmensgröße sehr unterschiedlich. Die Zahl der Ausbildungsbetriebe ging ins-
besondere unter den Kleinstunternehmen, die einen Großteil der Unternehmen 
in Deutschland ausmachen, zurück; dies ist teilweise darauf zurückzuführen, 
dass Kleinstunternehmen nur schwer Auszubildende finden (89) (BIBB, 2019; 
BMBF, 2019d).

4.3.1. Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen
Für KMU ist es problematisch, alle in den Ausbildungsordnungen verlangten 
Aspekte abzudecken. Zunehmende Spezialisierung und kontinuierlicher techno-
logischer Wandel verursachen hohe Kosten, die häufig von Kleinst- und Klein-
unternehmen nicht getragen werden können. Folgende Maßnahmen schaffen 
Abhilfe:
(a) Seit den 1970er Jahren ergänzen überbetriebliche Berufsbildungsstätten 

die betriebliche Ausbildung. Sie werden häufig von autonomen Stellen in 
den betreffenden Sektoren gefördert, wobei Investitionszuschüsse für Ge-
bäude und Infrastruktur vom BMBF gewährt werden. Das BIBB ist für die 
Förderung dieser Stätten zuständig und unterstützt deren Planung, Ein-
richtung und Entwicklung. Seit 2016 befasst sich ein Projekt vorrangig mit 
dem digitalen Wandel dieser Ausbildungsstätten durch Finanzierung des 
Erwerbs digitaler Ausrüstung und durch ausgewählte Pilotprojekte zur An-
passung von Lehr- und Lernprozessen; (90)

(b) Ausbildungsverbünde mehrerer Unternehmen können in unterschiedlicher 
Form geschaffen werden. (91) Ein Beispiel ist ein Ausbildungskonsortium, 
bei dem mehrere KMU eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnen und 
gleichberechtigt zusammenarbeiten. Sie stellen Auszubildende ein und 
bilden sie unabhängig voneinander aus. Kann ein Unternehmen einen be-
stimmten inhaltlichen Bereich nicht abdecken, wechselt der Auszubildende 
in ein anderes Unternehmen (Rotationsprinzip);

(c) das Programm JOBSTARTER plus wird vom BMBF finanziert und vom 
ESF kofinanziert, um hauptsächlich KMU, insbesondere Kleinstunterneh-
men, zu unterstützen, die Ausbildungsplätze anbieten. Das BIBB ist für die 
Durchführung dieses Programms zuständig, und seit Anlaufen des Projekts 
im Jahr 2006 (ursprünglich JOBSTARTER) wurden mehr als 500 Projek-
te durchgeführt. Die Projekte werden so konzipiert und finanziert, dass sie  
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flexibel auf Entwicklungen auf dem Ausbildungsmarkt reagieren können,  
z. B.:
(i) Förderung der Lehrlingsausbildung für Hochschulabbrecher, die nach 

Berechnungen des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissen-
schaftsforschung etwa 28 % aller Bachelor-Studierenden ausmachen. 
An den wichtigsten Hochschulen wurden Beratungsdienste eingerich-
tet, die die Vorteile und das Potenzial der Lehrlingsausbildung in KMU 
hervorheben (Huismann, 2018). Die Website „Studienabbruch – und 
dann?“ bietet Informationen über Ausbildungsmöglichkeiten sowohl in-
nerhalb als auch außerhalb von Universitäten, einschließlich beruflicher 
Bildung; (92)

(ii) Förderung der Lehrlingsausbildung bei kleinen Unternehmen, die noch 
keine Ausbildungsplätze anbieten, und Unterstützung bei der Suche 
nach Auszubildenden und Ausbildung im ersten Jahr;

(iii) Unterstützung und Beratung von KMU bei der Anpassung ihrer Aus-
bildung an die Herausforderungen der zunehmenden Automatisierung 
und Digitalisierung der Wirtschaft (mit Projekten wie „KungFU – Kunst-
stoff goes Future“ oder „DIGI agrar“) (BIBB, 2019). (93)

Des Weiteren zielt das Programm „Passgenaue Besetzung“ (2015-20) da-
rauf ab, Besetzungsprobleme auf dem Ausbildungsmarkt durch besondere Un-
terstützung von KMU zu beheben. Das aus Mitteln des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und des ESF geförderte Programm finanziert Berater in Industrie- und 
Handelskammern, den Kammern der freien Berufe und anderen Wirtschaftsver-
bänden. Diese Berater unterstützen KMU bei der Besetzung ihrer Lehrstellen 
mit geeigneten Jugendlichen aus Deutschland und dem Ausland ohne Flücht-
lingsstatus. (94) 2018 arbeiteten 160 Berater für das Programm, und von 2007 bis 
2018 wurden etwa 84 000 junge Menschen erfolgreich vermittelt (BIBB, 2019). 
2019 wurden im Rahmen dieses Programms 7 200 KMU und mehr als 30 000 
junge Menschen beraten; 4 371 Personen konnten in das duale System aufge-
nommen werden, 470 in Einführungsschulungen (BMBF, 2020b).

(92) BMBF. Studienabbruch – und dann?  
https://www.studienabbruch-und-dann.de/

(93) BMBF. Jobstarter plus. 
https://www.bmbf.de/de/jobstarter-fuer-die-zukunft-ausbilden-1072.html

(94) BAFA. Passgenaue Besetzung. https://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/
Fachkraefte/Passgenaue_Besetzung/passgenaue_besetzung_node.html
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4.3.2. Unterstützung von Unternehmen bei der Integration von   
Flüchtlingen 

Das Netzwerk „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ (95) zielt darauf ab, Flücht-
linge durch Ausbildung und Beschäftigung in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 
Dieses vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) initiierte und 
vom BMWi finanziell unterstützte Netzwerk bringt Unternehmen zusammen, die 
Flüchtlinge beschäftigen wollen oder bereits beschäftigen oder sich freiwillig ein-
bringen möchten. Das Netz bietet seinen Mitgliedern allgemeine Informationen 
und Materialien zu rechtlichen Fragen und Integrationsinitiativen, praktische 
Tipps und Erfahrungsaustausch. Im April 2019 umfasste das Netzwerk 2 000 
Unternehmen, die im Durchschnitt 10 Flüchtlinge beschäftigten.

Mit dem vom BMWi geförderten Programm „Willkommenslotsen“ unterstüt-
zen die Kammern Unternehmen, indem sie geeignete Auszubildende unter den 
Flüchtlingen finden, um ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. (96) 2019 erhiel-
ten rund 6 300 Unternehmen und rund 7 400 Flüchtlinge individuelle Beratung 
(BMBF, 2020b).

4.4. Orientierungs- und Beratungsdienste
Berufsorientierungs- und beratungsprogramme sind im SGB III (97) geregelt. 
Bund, Länder und Gemeinden, private Ausbildungsanbieter und gemeinnützige 
Organisationen bieten Orientierungs- und Beratungsdienste an. Die Bundes-
agentur für Arbeit mit ihren örtlichen Arbeitsvermittlungen ist der größte und 
wichtigste Anbieter von Orientierungs- und Beratungsdiensten. Berufsinforma-
tionszentren (BIZ), die von den Arbeitsämtern betrieben werden, bieten jungen 
Menschen unter 25 Jahren und Erwachsenen persönliche Beratung an, insbe-
sondere Arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten ungelernten oder über 
55-jährigen Personen. Die Länder sorgen für die Umsetzung nationaler Orientie-
rungs- und Beratungsprogramme in ihrer Region.

(95) DIHK. Netzwerk Unternehmen. 
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/ 
DIHK. Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge. 
https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/fachkraefte/integration-von-gefluechteten/netzwerk-
unternehmen-integrieren-fluechtlinge-15498

(96) BMWi. Willkommenslotsen. 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/willkommenslotsen.html 
HWK Köln. Willkommenslotsen. 
https://www.hwk-koeln.de/artikel/willkommenslotsen-32,981,1247.html

(97) Sozialgesetzbuch Band III: Beschäftigungsförderung (BMJV, 1997; letzte Änderung 2020).
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Eine der wichtigsten Maßnahmen auf nationaler Ebene ist die Initiative „Ab-
schluss und Anschluss – Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“. Es 
handelt sich um eine gemeinsame Initiative von BMAS und BMBF, mit der jun-
ge Menschen beim Übergang von der allgemeinen Bildung in das Berufsleben 
unterstützt werden sollen. Um dieses Ziel zu erreichen, schlossen der Bund, die 
Länder und die Bundesagentur für Arbeit Vereinbarungen auf Bundesebene. Die 
Initiative leistet Unterstützung auf folgenden Ebenen:
(a) Das Berufsorientierungsprogramm (98) analysiert das Potenzial der Schüler. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse probieren die Schüler mindestens drei 
verschiedene Berufe im Rahmen von Praktika in Betrieben und betriebs-
übergreifenden Ausbildungsstätten aus. Je nach Bundesland sind Titel und 
Dauer des Programms unterschiedlich. (99) Seit Anlaufen des Programms 
2008 wurden bis Mitte 2019 Mittel in Höhe von mehr als 600 Mio. EUR be-
reitgestellt; bis zum Sommer 2020 wurde mehr als 1,5 Millionen Schülern 
Orientierung geboten. Um geschlechtsspezifischen Klischees entgegenzu-
wirken, sind aus dem „Girls’ Day“(100) und dem „Boys’ Day“ bundesweite 
Orientierungstage geworden, die Lernenden beiderlei Geschlechts die Mög-
lichkeit geben, Berufe kennenzulernen, in denen ihr jeweiliges Geschlecht 
nur am Rande vertreten ist; so können sich Mädchen an Girls’ Days bei-
spielsweise über Berufe wie Informatikerin, Tischlerin und Industriemecha-
nikerin informieren;

(b) Berufseinstiegsbegleiter (101) bieten gefährdeten Schülern individuelle Be-
treuung und unterstützen sie bei der Erlangung eines Schulabschlusses, 
indem sie ihnen helfen, sich ein realistisches berufliches Ziel zu setzen und 
sich um einen Ausbildungsplatz zu bewerben. Sobald die Lernenden eine 
Lehrlingsausbildung begonnen haben, besteht das Hauptziel darin, sie bis 
zu deren Abschluss zu unterstützen. Neben den Berufseinstiegsbegleitern 
wird auch ein freiwilliges Coaching durch erfahrene Experten angeboten 
(Initiative VerA). Es gibt spezielle Programme für Migranten und junge  

(98) BMBF. Berufsorientierung. 
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/de/allgemeine-informationen-1694.html

(99) So hat beispielsweise Nordrhein-Westfalen die Initiative „KAoA: Kein Abschluss ohne Anschluss“ 
ins Leben gerufen, um jungen Menschen beim Übergang von der Schule ins Berufsleben 
spezifische Hilfe zu bieten. Die Initiative „BRAFO“: „Berufswahl richtig angehen und frühzeitig 
orientieren“ ist eine gemeinsame Initiative in Sachsen-Anhalt und stärkt die Berufswahlvorbereitung 
für Schüler ab dem 7. und 8. Schuljahrgang der Sekundarstufe oder der Gesamtschule und an 
Schulen für Kinder mit Lernschwierigkeiten. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/
content/youthwiki/34-career-guidance-and-counselling-germany

(100) Mädchen-Zukunftstag. 
https://www.girls-day.de/maedchen/mitmachen/so-geht-s

(101) BMBF. Berufseinstiegsbegleitung – die Möglichmacher. 
https://www.bmbf.de/pub/Berufseinstiegsbegleitung_die_Moeglichmacher.pdf
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Menschen mit Behinderungen, z. B. das Berufsberatungsprogram BOF (Ab-
schnitt 4.2.1.2) oder das Programm „Willkommenslotsen“ (Abschnitt 4.3.2);

(c) die Koordinierungsstelle KAUSA, die Bestandteil des Programms JOB-
STARTER Plus (Abschnitt 4.3.1) ist, soll die Integration von Migranten und 
Flüchtlingen in die berufliche Aus- und Weiterbildung erleichtern. Es wurden 
mehrere KAUSA-Servicestellen eingerichtet, die Unternehmen mit dem Ziel 
unterstützen und beraten, dass sie ihre Ausbildungsplätze für Migranten 
und Flüchtlinge öffnen. Seit 2013 bieten die KAUSA-Servicestellen auch 
Orientierungshilfe und Beratung für junge Menschen und ihre Eltern im Be-
reich der beruflichen Bildung an (BMBF, 2019d).

Das Programm RESPEKT bietet Unterstützung für benachteiligte junge 
Menschen (15-25), die nicht mehr über Instrumente der regulären Bildungs-, 
Sozial- und Beschäftigungsförderung erreicht werden können. Ziel ist es, eine 
persönliche und langfristige Beziehung zu diesen jungen Menschen aufzubau-
en, die auf Vertrauen beruht, ihnen ein Gefühl der Sicherheit vermittelt und ihnen 
die Rückkehr in Ausbildung und Arbeit ermöglicht (Huismann, 2018). (102)

Auf regionaler Ebene unterstützen mehrere Initiativen den Übergang von 
Lernenden in den Arbeitsmarkt:
(a) Das Programm „Regionales Übergangsmanagement“ (103) unterstützt we-

niger leistungsfähige Schulabgänger und Flüchtlinge bei der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz;

(b) die „Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement“ (104) unter-
stützt die Kommunen bei der Einrichtung effizienter Bildungsmanagement- 
systeme, einschließlich Überwachung und Anleitung.

Neben diesen umfassenden Beratungsdiensten zielen viele weitere Initia-
tiven und Programme darauf ab, Hilfestellung beim Übergang von der Schule 
in den Arbeitsmarkt zu leisten. Darüber hinaus gibt es eine Fülle von Online-
Orientierungsinstrumenten (Kasten 3), und das BMBF bietet einen Telefondienst 
an, bei dem jeder individuell Informationen und Orientierungshilfen zur Weiter-
bildung erhalten kann. (105)

(102) BMAS. Förderrichtlinie RESPEKT. 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Arbeitsmarkt/foerderrichtlinie-respekt-
pilotprogramm.pdf?__blob=publicationFile&v=2

(103) BIBB. Überaus. 
https://www.ueberaus.de/wws/dossier-uebergangsmanagement.php

(104) BMBF. Die Transferinitative. https://www.transferinitiative.de/
(105) https://www.der-weiterbildungsratgeber.de/



Kasten 3.    Online-Informations- und Orientierungsinstrumente

Auf nationaler Ebene bieten das BMBF und die Bundesagentur für Arbeit zahlreiche Orien-
tierungs- und Beratungsdienste für verschiedene Zielgruppen an, um sie für einen Berufs-
bildungsweg zu gewinnen:
• planet-beruf.de (106): Website zu Themen im Zusammenhang mit Berufswahl, Bewer-

bungen und Ausbildung. Richtet sich an Schüler der Sekundarstufe I (13 bis 17 Jahre);
• berufe.tv (107): Website mit mehr als 300 Kurzfilmen zu Ausbildungsberufen und Stu-

diengängen;
• AzubiWelt (108): eine App, die über eine Datenbank zu freien Ausbildungsplätzen Unter-

nehmen und Bewerber zusammenbringen möchte;
• abi.de (109): Website zu Hochschulstudiengängen, Berufsbildungsgängen und Karrie-

remöglichkeiten;
• studienwahl.de (110): Datenbank zu Hochschulstudiengängen;
• berufsfeld-info.de und Bildungsserver (111): Websites mit Informationen über berufliche 

Erstausbildung, berufliche Weiterbildung und berufliche Laufbahnen;
• KURSNET (112): Datenbank mit verfügbaren Programmen zur beruflichen Erstausbil-

dung, Weiterbildung und Wiedereingliederung;
• InfoWebWeiterbildung (iwwb) (113): Datenbank zum Angebot an beruflicher Weiterbil-

dung;
• Typisch ich und klischeefrei (114): Websites, die jungen Menschen helfen sollen, ihre 

Stärken und Interessen zu entdecken;
• studienabbruch-und-dann.de (115): Beratung von Studierenden, die ihr Studium abbre-

chen oder in Erwägung ziehen, mit ihrem Studium aufzuhören;
• AusbildungPlus (116): Website zu dualen Studiengängen;
• JOIN (117): Unterstützung für Flüchtlinge, die einen Praktikumsplatz in einem Unter-

nehmen suchen.

Source: Cedefop. 

4.5. Herausforderungen und Entwicklungschancen
In den letzten Jahren haben der demografische Wandel und die zunehmende 
Attraktivität der akademischen Bildung zu einem Rückgang der Zahl der Auszu-
bildenden geführt (Abschnitt 4.1). Die Bereitstellung qualifizierter Arbeitskräfte 
durch Steigerung der Attraktivität der beruflichen Aus- und Weiterbildung wird 
auch in der Zukunft Teil der nationalen politischen Agenda sein. Auch die Moder-
nisierung von beruflicher Erstausbildung und Weiterbildung zur Anpassung an 
den digitalen und ökologischen Wandel sowie die Bereitstellung von Leitlinien 
und Coaching zur Verringerung von Problemen bei der Anpassung an den Be-

(106) https://planet-beruf.de/schuelerinnen/
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darf und zur Unterstützung einer inklusiven beruflichen Aus- und Weiterbildung 
haben derzeit hohe Priorität auf der politischen Agenda.

Die Attraktivität der beruflichen Aus- und Weiterbildung wird durch folgende 
Maßnahmen weiter gesteigert:
(a) Förderung beruflicher Bildungswege bis zu den EQR-Stufen 6 und 7 (höher-

qualifizierende Berufsbildung) und Hervorhebung der Gleichwertigkeit mit 
einer akademischen Ausbildung durch die neuen Bezeichnungen „Bachelor 
Professional“ und „Master Professional“ (Novellierung des Berufsbildungs-
gesetzes 2020). Die Novellierung der AFBG, eines wichtigen Finanzierungs-
instruments für die berufliche Höherqualifizierung, sieht eine umfassende 
Modernisierung und verbesserte Leistungen vor, die im August 2020 in Kraft 
treten sollen (Abschnitt 4.2.2);

(b) Förderung von Exzellenz in der beruflichen Bildung durch das Förderpro-
gramm InnoVET, das qualitativ hochwertige Lernortkooperationen für den 
Transfer von Wissen und neuen Entwicklungen (einschließlich künstlicher 
Intelligenz) aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen über den Weg 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung in die betriebliche Praxis fördert;

(c) Förderung der Ausbildung für Gesundheits- und Pflegeberufe, in denen der 
Bedarf den Prognosen zufolge steigen wird, beispielsweise durch Erwei-
terung der Qualifikation, Abschaffung von Schulgebühren und Einführung 
einer angemessenen Vergütung für Auszubildende in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen. Das politische Ziel besteht darin, die Zahl der Auszu-
bildenden in Pflegeberufen bis 2023 um 10 % zu erhöhen (Bundesregie-
rung, 2019).

Die berufliche Aus- und Weiterbildung muss modernisiert werden und sich 
auf den digitalen und ökologischen Wandel vorbereiten. Im Rahmen der Initia-
tive Berufsbildung 4.0 (Abschnitt 3.1) werden die Auswirkungen der Digitalisie-
rung auf Qualifikations- und Kompetenzanforderungen qualifizierter Fachkräfte 
untersucht. Sie umfasst zahlreiche Projekte, die zur Umsetzung der erforder-
lichen Änderungen beitragen, etwa das Förderprogramm Digitalisierung in über-
betrieblichen Berufsbildungsstätten und Kompetenzzentren. Die Covid-19-Krise 
und ihre unmittelbaren Herausforderungen an die Systeme der allgemeinen und 
beruflichen Bildung haben gezeigt, dass noch ein langer Weg zurückzulegen ist, 
um sich rasch anpassen und digital handeln zu können.

Mit dem Qualifizierungschancengesetz (2019) wird das Recht von Arbeit-
nehmern auf Zugang zu Weiterbildungsförderung (einschließlich Lohnausgleich) 
eingeführt, wenn sie von Strukturwandel betroffen sind oder eine Weiterbildung 
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für den Zugang zu einem Beruf anstreben, in dem Arbeitskräftemangel herrscht 
(Abschnitt 4.2.2). Mit der Nationalen Weiterbildungsstrategie (2019) soll den  
Herausforderungen des rasanten digitalen Wandels in der Arbeitswelt begeg-
net werden, da sich Berufsbilder und Qualifikationsprofile verändern. Über- 
geordnetes Ziel ist der Aufbau einer neuen Kultur, in der berufliche Weiterbil-
dung als lebenslange Notwendigkeit verstanden wird.

In den letzten Jahren wurde ein Missverhältnis zwischen der Nachfrage nach 
und dem Angebot an Lernenden in Berufsbildungsgängen festgestellt: Unter-
nehmen können nicht genügend Auszubildende finden, um Ausbildungsplätze 
zu besetzen, während es im Land noch viele potenzielle Lernende gibt, darunter 
auch solche mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge. Es gibt auch Unterschie-
de zwischen Regionen, Sektoren und Berufen (Abschnitt 4.1). Die Beratung von 
Jugendlichen und Erwachsenen und die Unterstützung von Unternehmen, ins-
besondere KMU, werden weiterhin Priorität haben. Arbeitsvermittlungsstellen 
spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Unternehmen (insbesondere 
KMU) und Bewerber über Datenbanken, Kampagnen und Unterstützungsmaß-
nahmen zusammenzubringen. Die Allianz für Aus- und Weiterbildung hat sich 
dazu verpflichtet, alle interessierten Lernenden in ein Berufsbildungsprogramm 
einzubinden; Migranten, Flüchtlingen und anderen benachteiligten Gruppen 
werden der beruflichen Bildung vorgelagerte Schulungen und sonstige Hilfen 
angeboten. Sie sollen ihnen den Übergang in die Berufsbildung erleichtern, ih-
nen zu einem erfolgreichen Abschluss verhelfen und ihnen die Chance bieten, 
ihr Potential optimal zu entfalten.



abH Ausbildungsbegleitende Hilfe
AES Erhebung zur Erwachsenenbildung
AEVO Ausbilder-Eignungsverordnung 
AFBG Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
AsA Assistierte Ausbildung 
AZAV Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung
BA Bundesagentur für Arbeit 
BAföG Bundesausbildungsförderungsgesetz
BBiG Berufsbildungsgesetz
BDA Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung
BMAS Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung
BMJV Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz
BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
BOF Berufsorientierung für Flüchtlinge
CPD Berufliche Weiterbildung
CVET Berufliche Weiterbildung
CVTS Erhebung zur beruflichen Weiterbildung
Destatis Statistisches Bundesamt
DGB Deutscher Gewerkschaftsbund
DIE Deutsches Institut für Erwachsenenbildung e.V.
DIHK Deutscher Industrie- und Handelskammertag
DQR Deutscher Qualifikationsrahmen
EQF Europäischer Qualifikationsrahmen
ESF Europäischer Sozialfonds
EU Europäische Union
Eurostat Statistisches Amt der Europäischen Union
BIP Bruttoinlandsprodukt
HwO Handwerksordnung

Akronyme und Abkürzungen
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HWK Handwerkskammer
IAB Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung
IHK Industrie- und Handelskammer

IHK FOSA IHK Foreign Skills Approval (Kompetenzzentrum deutscher Industrie- und Handelskammern 
zur Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsabschlüsse)

ISCED Internationale Standardklassifikation für das Bildungswesen

IVET Berufliche Erstausbildung
KMK Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 
KoA Bund-Länder-Koordinierungsausschuss Ausbildungsordnungen/Rahmenlehrpläne
AKE Arbeitskräfteerhebung
RBS Referenz-Betriebs-System
SGB Sozialgesetzbuch
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
UAS Fachhochschulen
ÜBS Überbetriebliche Berufsbildungsstätte 
VET Berufliche Aus- und Weiterbildung
WBL Arbeitsbasiertes Lernen
ZDH Zentralverband des Deutschen Handwerks
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Diese Kurzbeschreibung vermittelt dem Leser einen Überblick über 
die berufliche Bildung in Deutschland und geht dabei auch auf 
rezente Entwicklungen und aktuelle Herausforderungen ein. 
Lernen am Arbeitsplatz hat im deutschen Bildungswesen Tradition 
und bildet einen festen Bestandteil der meisten sekundaren und 
tertiären Berufsbildungsgänge. Die Absolventen finden zumeist 
schnell einen Arbeitsplatz. 
Dennoch hat die Berufsbildung in der Sekundarstufe II aufgrund des 
demografische Wandels und der Attraktivität der akademischen 
Bildung an Anziehungskraft verloren. Um hier Abhilfe zu scha�en, 
betonen die neuen Bezeichnungen Bachelor Professional und Master 
Professional deren Gleichwertigkeit mit akademischen Studienab-
schlüssen.
Aktuelle Veränderungen wie die Wende zur digitalen und grünen 
Wirtschaft und insbesondere der Digitalisierungsschub in Reaktion 
auf die Covid-19-Pandemie, betre�en auch die Berufsbildung. Sie 
verlangen politische Antworten. Gerade die berufliche Weiterbildung 
gewinnt zur Zeit an Bedeutung, wie auch im Qualifizierungschancen-
gesetz deutlich wird. Dieses sieht vor, dass alle Arbeitnehmer, die 
vom Strukturwandel betro�en sind oder eine Ausbildung in einem 
Beruf suchen, in dem Arbeitskräftemangel besteht, Zugang zu 
Weiterbildungsoptionen bekommen. Die Nationalen Kompetenz-
strategie (2019) sieht die berufliche Weiterbildung im Rahmen des 
lebenslangen Lernens ausdrücklich als Teil der deutschen Ausbil-
dungskultur.
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